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Nr. 261.

c —eeEuchsmühl vor dem Reichsgericht
dRecht muß Recht bleiben.

I. Am 27. April 1895 wurden 139 Fuchsmühler, darder Gaſtwirt Egid Lindner und die Bauern er
Schuller 2c., wegen Landfriedensbruchs in rechtlichem Zu
ſammenfluß mit Forſtfrevel durch Entwendung, ſowie Teilnahme
am Landfriedensbruch, durch Anſtiftung von Hauskindern und
Dienſtboten dazu vom Landgericht Weiden verurteilt. Das
2713.96 Tagewerk Flächenraum enthaltende Rittermannslehen
Fuchsmühl, das im Jahre 1885 auf den königl. bairiſchen Käm-
merer und Landgerichtsrat Ludwig Freiherr v. Zoller überging,
enthält zum weitaus größten Teile Waldung. Mit dem Beſitze
von 135 Feuerſtätten in Fuchsmühl, Herzogsöd und
einigen Einödhöfen iſt nun das Recht verbunden, alljährlich aus
dieſen Waldungen ein gewiſſes Quantum Brennholz zu eigenem

ällen zu erhalten. oher dieſe Berechtigung abgeleitet wird,
onnte nicht ermittelt werden. Da zwiſchen dem Lehensherrn und

den Holzrechtlern oftmals Streitigkeiten entſtanden, ſo wurde ſchon
im Jahre 1342 das königl. Bezirksgericht Weiden angerufen, das
den Streit dahin ſchlichtete, daß es den Fuchsmühlern ein jähr-
liches Quantum von 517 Klaftern Brennholz zuſprach. Da
durch wurde die Berechtigung der Fuchsmühler genau feſtgeſtelltund eine Grundlage für die Anſprüche der Holzrechtler geſchaffen

Später trat eine Reduktion ein, da die Beſtände infolge ungeord-
neter Ausholzung bei ungenügender Kontrolle und infolge Ueber
handnahme von Forſtfreveln nicht mehr zureichten.

Im Jahre 1875 ſchlug eine Anzahl Berechtigter nicht nur die
Hälfte, ſondern das geſamte Quantum, weshalb gegen ſie ein
Strafverfahren wegen Forſtfrevels eingeleitet wurde; ſie wurden
deshalb jedoch vom Gericht in Waldſaſſen freigeſprochen, indem
angenommen wurde, ſie hätten infolge mangelhafter Holzanweiſung
und auf Grund des bezirksgerichtlichen Urteils bona tide ge-
handelt. Freiherr v Zoller kam ſeiner Verpflichtung bis zum
Jahre 1892 nach. Der Geſchäftsgang bei der Holzanweiſung war
dabei folgender: Die Holzrechtler ließen ſich vom Oberförſter
Grasmann die Stämme anweiſen, plötzten ſie dann an und fällten
ſie das aufbereitete Holz wurde hernach vom Oberförſter ge

derſelbe ihnen einen Holzabfuhrſchein behändigte.
Erſt auf den letzteren hin durften ſie das Holz abfahren. Frei-
herr v. Zoller plante mittlerweile die Ablöſung dieſes Holzrechtes
und hatte ſich zu dem Zwecke ſchon mit den Beteiligten in Ver
bindung geſetzt, indes ohne Erfolg. Daraufhin ſtellte er beim
Bezirksamt Tirſchenreuth als Forſtpolizeibehörde den Antrag auf
Zwangsablöſung. Das Bezirksamt verwies ihn, da nur drei der
Holzrechtler bereit waren, darauf einzugehen, auf den Rechtsweg.
Er beſchritt denſelben, und das Landgericht Weiden erkannte,
die Fuchsmühler ſeien verpflichtet, ſich die Ablöſung gefallen zu
laſſen. Die Holzrechtler legten dagegen Berufung ein und hatten
damit den Erfolg, daß das Oberlandesgericht Nürnberg
die Klage v. Zollers abwies und eine einſtweilige Verfügung er
ließ, v. Zoller ſolle den Forſtrechtlern für das Jahr 1893 bis zurRechtskraft des Urteils das Rechtsholz aus der Lehenswaldung
verabfolgen laſſen.Nunmehr b. hwerte ſich der verurteilte Lehnsherr über das

Urteil und erſtritt beim oberſten Landesgericht München
wieder ein obſiegendes Urteil, das die einſtweilige Verfügung des
Oberlandesgerichts Nürnberg außer Kraft ſetzte und das Urteil
des Landgerichts Weiden wiederherſtellte; darauf hin ſtellte
v. Zoller die weitere Verabfolgung des Rechtsholzes ein, „weil
die Holzrechtler die ihnen gebotene Ablöſung, die ihnen zu gering
war, verweigerten und weil er keine Prämie auf unbegründetes
Prozeſſieren ſetzen wolle.“

Als das Urteil des oberſten Landesgerichts München vom
14. Oktober 1894 bekannt wurde, bemächtigte ſich der Fuchsmühler
o Erbitterung, und der Gedanke griff immer mehr Platz, zur

elbſthilfe zu ſchreiten. Man beredete ſich von Haus zu Haus,
auf dem Kirchwege und im Wirtshauſe, und das Reſultat dieſer
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Und die neun Sous verſchwanden in ſeiner Taſche, während er,
um ihr den Mund zu ſchließen, ſie ergriff und küßte. Lydia war
ſeine kleine Frau, mit der er im Finſtern Papa und Mama ſpielte,
wie ſie es nannten, denn die Kinder ſahen und hörten ſo viel von
den Großen, daß ſie ſchon in dieſem Alter nichts nutz waren.
Bebert war eiferſüchtig auf die Freundſchaft der beiden und dachte
nur daran, ſie zu ſtören und auseinander zu treiben.

„Ein Mann kommt!“ rief er.
Diesmal log er nicht: es war Stephan, der ſeinen Weg fort

ſetzte. Die Kinder ſtoben auseinander und liefen davon. Stephan
ging an dem Kanale entlang. Hundert Schritte weiter begegnete
er wieder Liebespaaren. In Requillart ſchlichen die Mädchen
von ganz Montſou mit ihren Liebhabern um die verlaſſene Grube
herum. In dem früheren Vorhof, der jetzt mit verfallenen
Schuppen, mit zerbrochenen Gerüſten, mit ausrangierten Wagen
und verwitterten Holzſtößen angefüllt war, wo wildes dichtes Gras
wuchs und ſchon kurzſtämmige Bäume ſtanden, dort war der Liebes
garten, darin alle Grubenarbeiterinnen ihre Unſchuld ließen. Jedes
Paar hatte hier ein heimliches Plätzchen, jedes mit ſich beſchäftigt
und ſich nicht um die andern kümmernd. Die freie Liebe dieſer
Jugend, hier neben der ausgeſtorbenen Grube, neben dieſemSchacht, der müde geworden, Kohle auszuwerfen, war wie eine
Revanche der Natur, die den unzähmbaren Jnſtinkt eine neue
Arbeiter Generation ſchaffen hieß.

Dort wohnte als Wächter der alte Mouque, dem die Kompagnie,
dicht bei dem zerfallenen Turme, zwei Zimmer eingeräumt hatte,die das Heraoſ ſern der letzten Gerüſtbalken täglich zu zertrüm-

mern drohte. Er hatte die Decke mit einem Pfoſten geſtützt und
befand ſich ſehr wohl in dieſer baufälligen Behauſung, wo er das
eine Zimmer mit ſeinem Sohne Mouquet teilte und das andere
der Mouquette überließ. Die Fenſter, in denen es keine einzige
Scheibe mehr gab, hatte er mit Brettern vernagelt, man ſah nicht.
aber es hielt warm. Zu bewachen war hier eigentlich nichts für
den alten Wächter. Er ging ruhig in den Voreux, ſeine Pferde
pflegen, um die Ruine von Requillart aber die nur noch den
andern Gruben als Wetterſchacht diente, bekümmerte er ſich nie.

Und ſo war der Vater Mouque hier inmitten der Liebeleien er
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Beſprechungen wurde in Form eines Plakats veröffentlicht, das
überall im Orte angeſchlagen wurde und auf dem die Bekannt-
machung erlaſſen wurde, Montag, den 29. Oktober 1894, zögen
alle Holzrechtler in den Wald, es gebe Generalmarſch; geſammelt
werde bei der Büttnerſchen Wirtſchaft. Am 29. Oktober zog denn
auch eine Menge von mehr als 100 Holzberechtigten nach der
Waldabteilung Schrammdohl, die ſich mit der Zeit auf ca. 200
Menſchen verſtärkte, und dieſen ganzen Tag und den folgenden
bis zum Mittag, dem Einſchreiten des Militärs, ununterarochen
Holz aufbereitete, und zwar 224 ſtehende Stämme, 119 vom Winde
entwurzelte und 4 gebrochene Stämme. Als Förſter und Gen-
darmen dazukamen, verharrten die Leute trotz allen gütlichen Zu-
redens des Stations Kommandanten von Wieſau bei ihrem Vor-
haben. Auf telegraphiſche Benachrichtigung erſchien der Bezirks-
amtmann Wall von Tirſchenreuth mit 6 Gendarmen, der die
Menge in fürchterlicher Aufregung antraf und mit Geſchrei empfangen
wurde. Obwohl er ſich zwei Stunden lang Mühe gab, die Ge-
müter zu beruhigen, ihnen auch verſprach, beim Freiherrn v. Zoller
für ſie einzutreten, richtete er doch nichts aus, ſo daß er ſchließlich,
wie bekannt, beim Kommando des königl. 6. Infanterie Regiments
in Amberg um 50 Mann Militär bat, welche am 30. Oktober
unter Führung des Premierleutnants Mayr eintrafen, worauf es
ſchließlich zu dem unſeligen Blutvergießen kam

Auch in der Stunden entfernten Waldabteilung Mühlſchlag
wurden 52 Stämme gefällt, doch gingen die dort anweſenden zehn
Leute auf die Aufforderung hin nach Hauſe. Am 2. Novembererteilte übrigens Freiherr v. Joller Anweiſung, das Rechtsholz

für 1893 zu holen, „um die Gemüter zu beruhigen“. Die Ange-
klagten behaupteten, nur ihr rückſtändiges Brennholz für 1893 94
zu holen beabſichtigt zu haben. Das Gericht ſiellte feſt, daß in
folge Aufarbeitens des Holzes die thatſächliche Verfügungsgewalt
über dasſelbe vom Lehensherren auf die Angeklagten übergegangen
ſei und dadurch die Entwendung vollendet worden ſei. Es liege
aber auch eine öffentliche Zuſammenrottung einer Menſchenmenge
vor. Strafmilderp d wurde die ungünſtige wirtſchaftliche Lage der
Angeklagten berückſichtigt, die außerdem durch die Weigerung des
Freiherrn v. Zoller erregt worden ſeien.

Gegen dieſes Urteil legten 77 Angeklagte Reviſion ein. Eine
Anzahl Zeitungsblätter, die ſie nebſt einer Broſchüre „Fuchsmühl“
überreichten, konnte natürlich keine Berückſichtigung finden. Es
wurde dann ausgeführt, daß die Umſtände, unter denen die That
begangen worden ſei, nicht gewürdigt worden wären, insbeſondere
hätte das Gericht die Urteile des Landgerichts Weiden und des
oberſten Landes gerichts in München prüfen müſſen auf ihre Rechts-
giltigkeit. Weiterhin ſehten alle geſetzlichen Merkmale des Land-
friedensbruches. und zwar ſowohl die Abſicht zur Verübung von
Gewaltthätigkeiten ſie hätten nur eine geſetzlich erlaubte Hand-
lung begangen, indem ſie das ſeit Jahren ihnen zuſtehende Rechts-
holz holten, deſſen Anweiſung ihnen zu Unrecht verweigert wurde

als auch die der Zuſammenrottung. Nur die Forſtberechtigten
thaten ſich zuſammen, nur ſolche, die an ſich zuſammengehörten;
es konnte nicht jeder Landſtreicher daran teilnehmen.

Der Reichs anwalt erklärte die Beſchwerde für unzutreffend,
da weder die Feſtſtellung des Forſtfrevels noch die des Land-
friedensbruches einen Rechtsirrtum erſehen laſſe. Die öffentliche
Zuſammenrottung einer beſtändig fluktuierenden Menge zur Ver
übung von Gewaltthätigkeiten hier gegen Sachen unterliegt
keinem Zweifel. Sie verſuchten nicht auf geordnetem Rechtswege
durchzudringen, und das Unrecht, das ſie begingen, wurde nicht
zu Recht, indem ſie ihnen vermeintlich zugefügtes Unrecht durch
Selbſthilfe brachen. Das Reichsgericht verwarf die Reviſion
aus folgenden Gründen: Wenn die Reviſion der Meinung iſt, es
hätten die Urteile über die Ablöſungsfrage nochmals geprüft wer
den müſſen, ſo iſt dieſe Meinung irrig. Es kommt darauf gar-
nicht an. Die Grundlage des Rechts iſt nicht das jüngſt er
gangene Urteil des oberſten Gerichtshofes für Baiern, ſondern
das Urteil des Weidener Gerichtes von 1872. Danach ſind die
Bauern nur befugt Brennholz gegen Anweiſung zu holen,

ie Angeklagten haben aber Nutzholz ohne Anweiſung ge-
holt, ihre Befugniſſe alſo überſchritten. Das Uebergreifen der

graut. Selbſt ſeine Tochter, die Mouquette, hatte ſich ſchon früh-
zeitig mit den jungen Leuten herumgetrieben, und der Vater hatte
nichts dazu geſagt, weil ſie ihm immer mit Reſpekt begegnete und
niemals einen Liebhaber ins Haus brachte; auch ſah er täglich ſo
viel dergleichen, daß er ſich nichts mehr dabei dachte. Ob er zum
Voreux ging oder vom Voreux kam, ob er Holz ſuchte zum Feuer-
machen oder bis an das andere Ende des Platzes ſchritt, um Kraut
für ſeine Kaninchen zu pflücken, wann er auch aus ſeinem Loche
hervorkroch, und nach welcher Seite er ſich auch wandte, überall
ſtieß er auf Pärchen, die im hohen Graſe verſteckt lagen. Alle
kannten den alten braven Mann und liefen nicht vor ihm fort;
und auch er kannte ſie, ſowie wir die Elſtern kennen, die in unſere
Gärten zum Liebes-Stelldichein kommen. Aber er that, als be
merke er nichts, und ließ ſie weiter ſich herzen und küſſen, unbe
wegt und unbeweglich vor dieſen Dingen der Natur. Zuweilen
nur ſchüttelte er mit neidiſchem Bedauern ſeinen grauen Kopf:
O, die Jugend, und er kniff die Augen zu und drehte ſich abſeits.
Nur ein Paar ärgerte ihn, weil es ſich immer an der Mauer
ſeiner Wohnung herumdrückte; ihm hätt es nichts gemacht, aber
für die baufällige Wand fürchtete der alte Mann.

Jeden Abend beſuchte ihn ſein Freund, der Vater Bonnemort,
der vor ſeinem Abendeſſen regelmäßig hierher ſpazierte. Die beiden
Jnvaliden redeten oft während der halben Stunde kaum zehn
Worte, aber es freute ſie, bei einander zu ſein und an längſt ver-
gangene Zeiten zu denken, die an ihrem Geiſte vorüberzogen, ohne
daß ſie nötig hatten, davon zu ſprechen. Sie ſetzten ſich auf einen
Balken und verſanken, jeder den Kopf zur Erde geneigt, in Träume-
reien, während um ſie herum die Liebespaare ihr Weſen trieben,
und die Küſſe und das heimliche Geflüſter bis an ihr Ohr drangen.
Es war dreiundvierzig Jahre her, ſeit der alte Bonnemort hier
mit ſeiner Frau ſein erſtes Rendezvous gehabt hatte. Welche eine
lange, lange Zeit! Und die beiden Alten wackelten mit dem Kopfe;
danach gingen ſie auseinander, oft ohne ſelbſt „Gute Nacht“ zu
agen.f Heute, gerade wie Stephan dort vorüberkam, erhob ſich Bonne-

mort, um in das Dorf zurückzukehren:
„Auf Wiederſehen, Alter Sag' mal, haſt Du die rote Lene

gekannt
Mouque dachte einen Augenblick nach, dann machte er mit der

Schulter eine Bewegung, welche andeuten ſollte, er habe ſie ſehr
wohl gekannt.

„Gute Nacht, Alterchen,“ entgegnete er, und ging in ſein Haus.

ordnung noch ebenſo ſtrafbar wie der Forſtfrevel.
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Berechtigten bei Holzberechtigungen iſt nach der bairiſchen Forſt-
Der Thatbe

ſtand des Forſtfrevels liegt alſo zweifellos vor. Weiter werden
von der Reviſion die Thatbeſtandsmerkmale des Landfriedens-
bruches beſtritten, und es wird hervorgehoben, die Angeklagten
hätten keine Gewaltthätigkeiten beabſichtigt, ſondern nur das ge-
ſetzlich ihnen zuſtehende und ſeit einem Jahre rückſtändige Holz
holen wollen dieſe Notwehr, meint die Reviſion, könne hier die
erforderliche Anweiſung erſetzen. Dem kann aber nicht beigepflichtet
werden. Notwehr ſetzt einen Angriff voraus, nicht bloß dieUnterlaſſung einer Verpflichtung: ſe muß einen rechtswidrigen
a abwenden und iſt nicht dazu da, einen beſtehenden Rechts
zuſtand zu erhalten oder einen künftigen herbeizuführen. Will
man annehmen, daß die Angeklagten hätten Selbſthilfe üben
wollen, ſo ſind ſie auch hier über ihre Befugniſſe hinausgegangen.
Denn abgeſehen davon, daß ein Recht auf Holzfällen ohne An
weiſung überhaupt nicht beſtand und daß die Angeklagten keinen-
falls ein Recht auf Anweiſung für Nutzholz hatten, alſo umſo-
weniger zum Schlagen von ſolchem berechtigt waren, ſind auch
die Vorausſetzungen der Selbſthilfe hier nicht gegeben. Den Weg
der gerichtlichen Klage haben die Angeklagten in dieſem Falle noch
garnicht verſucht. Abgeſehen davon fann das Beſtreben, in den
Genuß eines Rechtes zu gelangen, nicht ohne weiteres berechtigen,
Gewalt anzuwenden gegen die Behörden und deren Anordnungen.
Der Thatbeſtand der Zuſammenrottung, des Landfriedensbruches
erſcheint als in jeder Hinſicht ohne Rechtsirrtum feſtgeſtellt.

Na, da hat ſich ja das gelehrte Juriſtentum wieder ein-
mal eine Güte gethan!

Kugesgeſchichte.
Numero 47. Bei der geſtern im Dortmunder Wahl-

kreis ſtattgehabten Stichwahl fielen auf Genoſſen Doktor
Lütgenau 24419, auf den nationalliberalen Möller
21 504 Stimmen. Lütgenau iſt mithin gewählt und tritt
als 47. Sozialdemokrat in den Reichstag. Das iſt die Ant-
wort der Arbeiter auf die Vorkommniſſe der letzten Zeit.
Auch viele katholiſche Arbeiter, die im erſten Wahlgange für
den Ultramontanen geſtimmt haben, mögen trotz der Parole
auf Wahlenthaltung für Lütgenau eingetreten ſein. Es
tagt

Ueber das Ergebnis der ſächſiſchen Landtags
wahlen ſagt die Nation, das Organ des freiſinnigen Ab-
geordneten Dr. Barth:

„Die reaktionäre Politik der ſächſiſchen Regierung hat ſich gänz-
lich unfähig erwieſen, die Sozialdemokratie zurückzudrängen, und
dies trotz eines Vereins- und Verſammlungsrechts, deſſen Ein
führung für das Reich oder doch für Preußen von der Unklugheit
ſo ſehnlich verlangt wird und trotzdem die ſächſiſche Polizei am
werigſten zimperlich von den wirklich nicht zimperlichen deutſchen
Polizeibehörden iſt.“

Mit dem Polizeiknüttel kommt man eben ein für allemal
der Sozialdemokratie nicht bei.

Der Antrag Kanitz würde, wenn er Geſetzeskraft er
langt, nach einer Berechnung der Korr. des Bundes der
Landw. für ein Gut von 2000 Morgen dem Beſitzer eine
Erhöhung ſeiner Grundrente im Betrage von 11000 M.
nach der jetzigen Preislage gewähren. Eine Berechnung der
Liebesgabe von dieſer Seite iſt gewiß nicht zu hoch taxiert.
Und ſo etwas verlangen die unverſchämten Junker in einer
Zeit allgemeinſten Notſtandes!

Als erfunden bezeichnet der Reichsanz. die Meldung
der Münch. N. Nachrichten es werde eine Reform des

Stephan ſetzte ſich auf den Platz, den die beiden verlaſſen hatten.
Er war traurig und wußte nicht recht warum. Der alte Mann,
den er im Schatten verſchwinden ſah, erinnerte ihn an ſeine An-
kunft in der letzten Nacht und an den Wortſchwall, den wohl der
Sturm dem alten Schweiger entriſſen hatte. Welch ein Elend!
dachte er. Wie all dieſe Mädchen ſich nach ihrem ſaueren Tage-
werk hier herumtreiben! Nie wird das Unglück der Armen ein
Ende haben, ſo lange immer wieder neue Unglückliche geboren
werden. Wenn ſie lieber daheimblieben und nie einen Mann kennen
möchten! Vielleicht war es der Mißmut, allein zu ſein, während
ſich die anderen zu zweien vergnügten, der ihm dieſe Gedanken
eingab. Die feuchte Wärme ſchläferte ihn ein einzelne Regen-
tropfen fielen auf die heißen Hände. Ja, es iſt ſo und wird ewigſo ſein, der Jnſtinkt iſt ſtärker als die Vernnſt!

Wie er ſo träumend, unbeweglich daſaß, ging ein Paar, von
Montſou kommend, ohne ihn zu bemerken, an ihm vorüber. Das
Mädchen ſträubte ſich, während der Mann ſie ſtumm einem ver-
fallenen Schuppen zudrängte, in dem ein Haufen Taue und Stricke
moderten. Es waren Käthchen und der große Chaval. Stephan,ohne ſie zu erkennen, blickte Nrühet, um das Reſultat abzuwarten.

Sollte er dem Kinde zu Hilfe eilen? Warum Wenn ſie am
lauteſten Nein ſagen, haben ſie meiſt das größte Verlangen!

Als Katharina das Dorf verlaſſen hatte, war ſie zuerſt, die
Chauſſee entlang, nach Montſou gegangen. Seit ihrem zehnten
Jahre lief ſie, wie alle anderen, frei und ohne Bewachung herum,
und wenn ſie noch rein geblieben, ſo war's wohl nur, weil ſich
ihre Natur langſamer entwickelt hatte. Bei den Ateliers der Kom
pagnie bog ſie ab und trat in das Haus einer Wäſcherin, wo ſich
ein paar Frauen ſtundenlang mit Kaffee zu traktieren pflegten;
dort war ſie ſicher, die Mouquette zu finden. Aber ſie erlebte eine
große Enttäuſchung: die Mouquette hatte eben für die anderen
gezahlt und konnte ihr die zehn Sous nicht leihen. Um ſie zu
tröſten, offerierte man ihr ein Glas heißen Kaffees; aber ſie nahm
es nicht an, und gab auch nicht zu, daß die Mouquette das Geld
von einer Freundin entlieh; denn plötzlich war ihr der Gedanke
gekommen, daß ſie ſparen wolle und daß das Band ihr gewiß
Unglück bringe wenn ſie es doch heute kaufe.

Sie ſchritt eilig dem Dorfe wieder zu, als vor dem Café Pigquette,einem der letzten Häuſer von Montſon, ein Mann ſie anrief:

„He! Katharina, wohin ſo ſchnell
(Fortſetzung folgt.)



Militärſtrafprozeſſes geplant.
tung, der Reichskanzler habe ſich durch Befürwortung der
unbeſchränkten Oeffentlichkeit im militäriſchen Strafverfahren
in Widerſpruch geſetzt zum Kaiſer, der ein entſchiedener
Gegner des öffentlichen Verfahrens ſei. Die letztere Mit-
teilung mag allerdings wohl zutreffen.

Die „ſozialiſtiſchen“ Paſtoren finden Unterſtützung
beim Geh. Reg.-Rat v. Maſſow, der in einer neuen Auf-
lage ſeines Werkes „Reform oder Revolution“ folgendes
ſchreibt:

„Der Geiſtliche muß in unſerer Zeit ſozial ſein, er kann und
darf nicht anders Der Geiſtliche iſt der von Gott und der
Kirche beſtellte Anwalt des Volkes und zwar des armen Volkes,
meiſt vor allem dazu berufen, für dieſes Volk ſeine Stimme zu
erheben, er darf ſie nicht eher ſinken laſſen, bis der Not des
Volkes, der geiſtigen wie der materiellen, abgeholfen iſt. Wäre die
Arbeiterbewegung unſerer Tage eine chriſtliche, ließe ſie die Politik
beiſeite, forderte ſie auf Grund des Chriſtentums und der Geſetze
des modernen Kulturlebens ihr Menſchenrecht, ein großer Teil
ihrer Forderungen hätte ihr längſt gewährt werden müſſen. Aber
es fehlt ihr an den rechten Führern. Chriſtus hat ſich, während
er auf Erden ein Pilger war, nicht zu den Hohen und Großen
dieſer Welt, ſondern zu den Armen und Elenden gehalten. Wäre
die Kirche der Verfaſſer meint die evangeliſche aller Orten
ihrer Anwaltſchaft ſich bewußt geweſen, hätte ſie rechtzeitig ihre
Stimme erhoben zu gunſten der Arbeiterſchaft, viele Schäden der
Gegenwart hätten nicht ſo einreißen können, und vor allem die
Arbeiterſchaft hätte ſich nicht in dem weiten Umfange,
wie ſie gethan, von der Kirche ab- und der Sozial-
demokratie zugewandt. Es genügt nicht, an den
Arbeitern Seelſorge zu treiben, man muß auch für ſie eintreten.
Es genügt nicht, innere Miſſion zu treiben und das Elend zu
lindern, wo man kann, Kirche und innere Miſſion müſſen den
Quellen der Schäden energiſch zu Leibe gehen. Gewiß Ge-
nußſucht, Trägheit, Unbotmäßigkeit, Unſittlichkeit im Arbeiterſtand
ſind ein Teil dieſer Quellen, aber ſie ſind es nicht allein,
viele Quellen liegen nicht im Thale, ſondern höher; die einen
allein zu berückſichtigen und an den anderen ſcheu vorübergehen,
führt nicht zum Ziele und vor allem entfremdet es die Herzen
des Volkes.“

Neben manchem Verkehrten iſt im Vorſtehenden doch der
ſehr richtige Gedanke enthalten, daß das Volk ſich von der
Kirche weggewendet hat, weil ſie für die Jntereſſen der
Reichen und Großen eingetreten iſt. Das wird auch nicht
anders werden.

Was heißt „von Gottes Gnaden Die Voſſ.
Ztg. ſchreibt in Erinnerung an 1848 folgendes:

„Wer iſt überhaupt von Gottes Gnaden Jmmer wer die
Gewalt hat; denn er hat die Gewalt durch die Gnade Gottes,
wie die fromme Formel lautet, oder durch Gottes Zulaſſung,
wie der Papſt zu ſagen pflegt, wenn ihm eine Thatſache nicht recht
gefällt. Jn der Paulskirche (zu Frankfurt a. M.) wurde im Jahre
1848 über ein Geſuch verhandelt, das der Bürgerverein zu Kün-
ſurer bei Würzburg an das Parlament gerichtet hatte. Man
tritt, ob Preußen oder Oeſtreich die Kaiſerkrone erhalten ſolle
Da waren die guten Leute von Künzelsau ſo klug, den Vorſchlag
zu machen, „alle deutſchen Souveräne im Römerſaale zuſammen
kommen und ſie dann würfeln zu laſſen“. „Wenn dann Gott in
z Allweisheit den höchſten Wurf verleihe, den werde er auch
ür den beſten halten, daß er Deutſchland regiere.“ Dieſes Geſuch

vom 6. Dezember 1848 beleuchtet treffend die landläufigen Vor-
ſtellungen vom Gottesgnadentum. Wem man würfelt, hat der
Gewinner nicht das Recht, ſofern er gekrönt und geſalbt wird,
ſich der Formel zu bedienen wie jeder Furſt, der den Thron durch
legitime Erbfolge erlangt hat? Die Bonaparte haben durch ein
ſchlimmeres Spiel als Würfel die Krone erlangt. Haben ſie darum
nicht als Kaiſer von Gottes Gnaden gegolten Sie ſind ſogar
von den älteſten und ſtolzeſten Herrſcherhäuſern in Europa an
erkannt und gefeiert worden.“

Gegen Profeſſor Hans Delbrück in Berlin iſt ein
Strafverfahren wegen Beleidigung der politiſchen Polizei
eingeleitet worden. Anlaß dazu haben Bemerkungen in dem
von Profeſſor Delbrück geleiteten preußiſchen Jahrbüchern ge-
geben. Prof. Delbrück macht in dieſer Zeitſchrift ſelbſt Mit-
teilung davon, daß er vorgeladen und bereits vernommen
worden iſt, und bemerkt dazu: „Da mein Name mit dem-
ſelben Buchſtaben anfängt, wie der des Sozialdemokraten
Dierl, ſo werde ich nächſtens vor eben dem Gerichte zu
erſcheinen haben, welches über deſſen Strafthat geurteilt hat“.

Es wird weiter geklebt. Ueber die Verhandlungen,

m t z je i iner 9die zwecks Vereinheitlichung der Sozialgeſetze geführt werden, wegen groben Unfugs verurteilt, weil ſie in einer Verſammlung

verlautet, daß das Syſtem des Markenklebens beibehalten
werden ſoll. Damit ſind von vornherein die Verhandlungen
zur Unfruchtbarkeit verurteilt.

Hammerſtein und Kropatſchek.
des jetzigen Chefredakteurs der Kreuzztg., Dr. Kropatſchek,
beſagt, daß er entlaſſen wurde, als er einige der kleineren
Lumpereien über Hammerſtein erfahren hatte und infolge-
deſſen nicht weiter mit ihm arbeiten wollte. Die Herren
vom Kuratorium des Blattes können alſo nicht mehr be-
haupten, es ſeien ihnen vorher die „Vergehungen“ ihres
Freundes Hammerſtein nicht bekannt geweſen.

„Grober Unfug“. Der ſozialdemokratiſche Volksbote
in Stettin hatte im Auguſt eine Zuſammenſtellung über die
im vorhergehenden Monat gegen Sozialdemokraten erkannten
Strafen mit der Einleitung veröffentlicht, daß der Kampf
für Freiheit und Recht der Sozialdemokratie die folgenden
Summen koſtete. Hierin erblickte die Anklagebehörde den
groben Unfug. Das Schöffengericht ſprach den angeklagten
Redakteur frei. Die Strafkammer aber ſchloß ſich der An-
klagebehörde an und erkannte auf 50 M. Geldſtrafe. Die
Begründung verweiſt auf die Richtung des Blattes,
nach der anzunehmen iſt, daß der Paſſus beunruhigend
auf die Leſer wirken müſſe. Daher müſſe gegen den Ange-
klagten der Begriff des groben Unfugs angewandt werden.

Es fehlt nicht mehr viel, und das Erſcheinen von Zei-
tungen überhaupt wird als „grober Unfug“ zu erachten
ſein; denn es wird nicht ſchwer ſein, nachzuweiſen, daß durch
jede Zeitung eine Anzahl von Leſer „beunruhigt“ werden
könne, z. B. eine Anzahl von Papier Jnhabern durch un-
günſtige Nachrichten von der Börſe, oder eine Anzahl
von Journaliſten durch Gerichtserkenntniſſe, die der
Preßfreiheit neue Feſſeln auferlegen, oder eine Anzahl von
Geſchäftsleuten durch die Jnſerate der Konkurrenten.

Ausland.
Oeſtreich. Mit Gewaltmitteln iſt die Sozial-

demokratie nicht unterzukriegen, das können unſere Gegner
wieder in Böhmen lernen. Die Prager Sozialdemokraten
haben ſofort nach Aufhebung des Belagerungszuſtandes die
öffentliche Agitation mit aller Energie begonnen. Jhre Ver

Eine Erklärung
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Damit fällt auch die Behaup- wurde konſtatiert, daß der Ausnahmezuſtand, ſtatt unſere
Bewegung zu ſchädigen, ſie innerlich gekräftigt habe.

Wie ein Berliner Blatt am Dienstag abend meldet,
hat Luegers Wahl die kaiſerliche Beſtätigung gefunden. Die
amtliche Bekanntmachung der Beſtätigung erfolge aber nicht
vor Donnerstag.

Frankreich. Genoſſe Jaures wurde am Montag vom
Miniſterpräſidenten Bourgeois empfangen. Betreffs des
Streiks in Carmaux erklärte er, durch die Anordnung des
Schiedsgerichts ſeitens der Regierung ſei ſein Beſuch gegen-
ſtandslos geworden. Die Budget- Kommiſſion ſprach den
Wunſch aus, die Kammer ſolle vor dem Budget die Erb-
ſchaftsſteuer-Reform diskutieren.

Jtalien. Radikalen Blättern zufolge wird der kommende
Winter für die ärmere Bevölkerung hier ſehr ſchwer werden.
Die Lage iſt in ganz Italien ſehr ſchlimm, da die Wein-
ernte nicht ergiebig geweſen iſt. Jm Süden und auf Sizi-
lien ſollen die Schwefelgrubenarbeiter nur 40 Pfg. pro Tag
erhalten. Aber die Hauptſache iſt, daß Ehren-Crispi „die
Ordnung aufrecht erhält“. Er und ſeine Freunde leiden ja
keinen Mangel an geſtohlenem Gelde.

VPolizeiliches und Gerichtliches.
s Jn Kiel wurde Genoſſe Cappel zu 20 M. Strafe ver

urteilt, weil er anläßlich der Rückkehr des Genoſſen Klüß aus dem
Gefängnis an das Fenſter ſeiner Gaſtwirtſchaft ein Plakat mit
folgender Aufſchrift angeklebt hatte: „Willkommen dem Preß-
ſünder nach 14wöchentlicher Haft!“ Dieſe Worte ſollen „Aerger
nis“ erregt haben.

J Jn AUlt-Warthau (Schleſien) löſte der überwachende Polizei-
beamte eine Volksverſammlung auf, als der Referent äußerte, daß
die Unternehmer bei einem Streik ſehr oft Polizei und Staats
anwalt anrufen, damit dieſe die „armen“ Kapitaliſten gegen die
„unzufriedenen“ Arbeiter ſchützen.

J Gehaus ſucht wurde in der Redaktion der Brandenb. Ztg.
nach einem Manuſkript, in dem über einen Lehrer in Luckenwalde
Beſchwerde geführt wird. Gefunden wurde nichts.

S Die ſchneidige Breslauer Polizei fährt fort, in bisher un
erhörtem Umfange zu konfiszieren und zu ſtrafen. Wie von dort
berichtet wird, ſind am Sonnabend früh alle bei den Buchhand-
lungen eingetroffenen Bücherſendungen ſeitens der Polizei
behörde mit Beſchlag belegt worden, da man in den einzelnen
Kollis nach „verbotenen Schriften“ fahndete. Es wird ver-
mutet, daß die Beſchlagnahme ſich auf die Broſchüren „Glänzen-
des Elend“ oder „Ein offenes Wort an den Kaiſer“ bezieht.
Weiter wird gemeldet, daß dem verantwortlichen Redakteur der
Volkswacht neuerdings ein Strafmandat von 100 M. zugegangen,
weil einmal in der Volkswacht von einem Vertrauensmann die
Parteigenoſſen aufgefordert wurden, ihren Bedarf von Zigarren
nicht bei einer ſich im Kampf mit ihren Arbeitern befindlichen
Firma zu decken; ferner enthielt eine andere Nummer des Blattes
das Eruchen an die Tabakarbeiter, in einer beſtimmten Zigarren-
fabrik jede Nachfrage nach Arbeit zu vermeiden. Und das ſoll
„grober Unfug“ ſein! Es wird gerichtliche Entſcheidung bean-
tragt. Jm Anſchluß hieran teilt die Volkswacht mit, daß auch
ein Genoſſe Namens Paul Kühn von der Polizei wegen Ver-
übung „uroben Unfugs“ vernommen worden iſt. Der „grobe
Unfug“ ſoll hier darin beſtehen, daß Genoſſe Kühn in der letzten
abgehaltenen Volksverſammlung die Gewerkſchaften darauf auf-
merkſam machte, daß es ihre Pflicht ſei, im Etabliſſement Deutſcher
Kronprinz Feſtlichkeiten nicht zu veranſtarten, wenn ſie dort keine
Volksverſammlungen abhalten dürften.

S Wegen Kaiſerbeleidigung in 20 Fällen wurde am Diens
tag Genoſſe Güldenberg von der Thür. Trib. zu 5 Monaten
Jegris verurteilt. Der Staatsanwalt hatie 1 Jahr be-
antragt.

z Genoſſe Weſſel von der Niederrheiniſchen Volkstribüne
wurde wegen Begung des Oberbürgermeiſters Lindemann in
Düſſeldorf zu 500 Mk Geldſtrafe verurteilt.

s Grober Unfug. Ein Genoſſe in Wahren bei Leipzigharte zur Laſſalle- Feier eine weiße Fahne mit einer roten 8
darauf zum Fenſter hinausgehängt; dafür hat er jetzt eine Polizei-
ſtrafe von 10 Mk. bekommen, weil er damit eine Demonſtration
gegen das Sedanfeſt begangen und ſomit groben Unfug verübt
haben ſoll. Der alſo Geſtrafte hat natürlich gerichtliche Ent-
ſcheidung beantragt.

z Sieben Tage Gefängnis ſoll ein Nürnberger Schloſſer
abſitzen, weil er beim Streik in der Morſchützſchen Fahrradfabrik
einen Streikbrecher angeſpuckt hat.

s Es wird immer hübſcher. Zu je 5 M. Strafe wurden
in Arnſtadt die Genoſſen Fritz Gillack und Karl Hägerich

eine Reſolution verleſen hatten, die vom Beſuche zweier Lokale
abriet, die ihre Säle nicht zu Verſammlungen hergeben.

Parteinagzrigzten.
Grober Unfug. Wieder iſt ein Urteil gefällt worden,

das geeignet iſt, Aufſehen zu erregen und durch das, wenn es die
oberinſtanzliche Beſtätigung finden ſollte, nicht nur eine Reihe
von Zeitungen in Mitleidenſchaft gezogen würden, ſondern auch
der Kampf der gewerkſchaftlich organiſierten Arbeiter eine neuer-
liche Erſchwerung erhielte. Der Sachverhalt iſt folgender: Der
verantwortliche Redakteur der Fachzeitung Der Töpfer hatte
einen Aufruf erlaſſen, der mit der Ueberſchrift begann: „Zuzug
iſt fernzuhalten.“ Dann folgte eine Anzahl von Städtenamen
und hierauf noch der Satz: Mitglieder des Verbandes, welche
jetzt in dieſen Orten Arbeit nehmen, werden ausgeſchloſſen.“

Genoſſe Babiel war wegen dieſer Veröffentlichung mit einem
Strafm e ndate in Höhe von 100 Mark bedacht worden und hatte
hiergegen die richterliche Entſcheidung beanttagt Das Gericht
erkannte nun auf Antrag des Amtsanwalts, wie wir bereits kurz
berichtet haben, trotz der entſchiedenen Einſprache des Verteidigers
auf vierzehn Tage Haft. Außerdem erklärte der Anwalt:
„Was das Erſcheinen ähnlicher Bekanntmachungen in anderen
Zeitungen betreffe, ſo würde auch bezüglich dieſer das Erforder-
liche erfolgen.“ In der Urteilsbegründung heißt es: Der Gerichts
hof erblickt in der vorerwähnten Bekanntmachung eine öffentliche
Verrufserklärung, die geeignet ſei, den öffentlichen Frieden zu
ſtören und weite Kreiſe zu beunruhigen. Nicht nur die Arbeit-
geber des Töpfergewerbes, ſondern auch die Arbeitgeber jedweder
anderen Branche würden ſozuſagen geängſtigt, indem ſie befürchten
müßten, daß auch an ſie die Reihe kommen könne und auch gegen
ſie ſo vorgegangen werden könne, wie es in der Bekanntmachung
geſchehen ſei. Aber auch den Schlußſatz der Bekanntmachung er
achtete der Gerichtshof für groben Unfug. Die öffentliche Be
drohung mit beſonderen Nachteilen, im vorliegenden Falle Aus-
ſchluß aus dem Verbande nach der bekannten Parteitaktik, „wer
ſich nicht fügt, fliegt hinaus“, ſei aus denſelben Gründen, wie
vorher angeführt, geeignet, die Arbeitnehmer nicht nur des Töpfer-
ewerbes, ſondern auch jeder anderen Branche zu beunruhigen.
Berufung gegen das Urteil iſt natürlich eingelegt, und es wird
ſich zeigen, was die höheren Jnſtanzen zu dieſer Auslegung ſagen.

Der Vor wärts erklärt: Berufenen und unberufenen Fra-
gern bezüglich unſerer Stellung zur Agrar- Reſolution des
Breslauer Parteitages erklären wir hiermit, daß die Begründung
und der Wortlaut der Reſolution von den Redaktionsmitgliedern
des Vorwärts ſehr verſchieden beurteilt werden, daß wir aber
einig darin ſind, für Kongreßbeſchlüſſe diejenige Achtung zu for-
dern, auf welche die Beſchlüſſe der höchſten Partei Jnſtanz An
ſpruch haben. und daß wir deshalb die Art und Weiſe, wie die
bairiſche Kammerfraktion ſich dem Agrarbeſchluß des letzten
Parteitags oſtentativ entgegengeſtellt hat, im Intereſſe der Partei
disziplin mißbilligen müſſen.

Der Parteitag der ſchweizeriſchen Sozialdemo-ſammlungen ſind maſſenhaft beſucht und in jeder derſelben kratie wird Ende November in Bern abgehalten.
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Zur Arbeiterbewegung.

Die Lederarbeiter von Berlin werden im Frühjahr eine
Lohnerhöhung von 33 Proz. verlangen.

Die Skeinmetzen bei Grunert in Pirna legten wegen
Maßregelung eines Kollegen die Arbeit nieder.

Die Müller in Leipzig beklagten ſich darüber, da
dem Plagwitzer Konſumverein an htigen Mühle zu
auch nichtorganiſierte Gehilfen beſchäftigt werden.

Lokales und Provimzielleo
Zum Gerberſaale-Kanal. Die von manchen Seiten

als ganz beſonders gelungenes Baukunſtſtück und als
originelle Jdee bezeichnete Kanaliſierung der Gerber
ſaale, wovon der Ruhm dem Stadtbaurat Genzmer zu-
geſchrieben wird, iſt gar kein neuer Gedanke, ſondern beruht
auf einem über 60 Jahre alten Projekt. Dr. Karl Albert
Ferdinand Mellin, 1802 Stadtbaumeiſter und Ratmann,
1828 interimiſtiſcher Magiſtrats-Dirigent und von 1832 bis
1837 Oberbürgermeiſter hierſelbſt, hatte während ſeiner letzt-
erwähnten Amtszeit das Projekt aufgeſtellt, die Gerber-
ſaale in einen Kanal zu verwandeln und zwar
mit Beibehaltung der urſprünglichen Richtung
des Flußbettes bis zur Klausbrücke ohne Abbiegung.
Dieſe Jdee muß als einzig urſprüngliche bezeichnet werden
alle ſpäter aufgetauchten darauf bezüglichen Projekte ſind
nur Anlehnungen an jenen Plan, der durchaus nicht unbe
kannt geblieben iſt. Jm Jahre 1871 wurde die Geſchichte
in hieſigen Zeitungen des längeren und breiteren erörtert.
Neu iſt bei dem jetzt vollendeten Kanal nur die Abweichung
von der geraden Richtung des Gerberſaale-Bettes; wahr-
ſcheinlich ſollte dadurch die Jdee als ovriginell hingeſtellt
werden. Ob Stadtbaurat Genzmer vom Mellinſchen Plane
Kenntnis gehabt hat, wird er am beſten wiſſen; in den
Chroniken unſerer Stadt ſind genug Andeutungen über
Mellins Projekt zu finden. Oberbürgermeiſter Mellin konnte
ſeinen Plan nicht verwirklichen, weil ihm die damaligen
Stadtverordneten widerſtrebten und die an der Gerberſaale
hauſenden Gerber und Färber entſchieden gegen die Kanali-
ſierung proteſtierten. Es mag auch mit den erforderlichen
Mitteln zur Ausführung des Projektes gehapert haben und
ſo unterblieb ſelbige damals und auch bei ſpäterer Auf-
tauchung der Jdee, bis endlich in unſern Tagen das Werk
zu ſtande kam.

Der Streik bei Elitſch u. Ko. iſt ſiegreich
beendet. Die Firma hat die Forderung der zehn aus-
ſtändigen Korbmacher voll bewilligt. Es handelte ſich
um den Preis der Körbe für Säureballons. Bisher wurden
pro Stück 21 Pf. bezahlt, jetzt iſt der Forderung der Ge
hilfen auf 25 Pf. voll Rechnung getragen worden. Der
Streik hat genau drei Wochen gedauert.

Einen erfreulichen Beſchluß hat diefſozialwiſſen
ſchaftliche Studentenvereinigung gefaßt. Sie lehnte am Sonn
abend den von einigen Angſtmeiern geſtellten Antrag auf
Auflöſung der Vereinigung ab. Wir freuen uns über dieſen
Beſchluß, weil er zeigt, daß die Mehrzahl der Mitglieder
nicht gewillt iſt, vor einem leiſen Windhauche des Rektors
bez. des Senats die Segel zu ſtreichen. So wenig uns die
ſozial wiſſenſchaftlichen Vorträge, die im vergangenen Winter
zu Gehör gebracht wurden, imponieren konnten, ſo klar auch
zu erkennen war, daß die von dem Verein verzapfte Art der
Sozialwiſſenſchaft eine der Sozialdemokratie feindliche ſein
ſoll, ſo ſehr auch die Herren Prof. Diehl, Conrad u. a. ſich
bemühen, den Geiſt wirklich freier ſozialwiſſenſchaftlicher
Forſchungen im Vereine nicht aufkommen zu laſſen, ſo ſind
wir doch als konſequente Vertreter des freien Verſammlungs
rechts abgeſagte Feinde jedes Einſchränkungsverſuchs, wie er
dem Vereine gegenüber vom Senat der Univerſität geübt
werden ſollte. Und ſchließlich ſind wir zu feſt davon über-
zeugt, daß jedes ernſthaftes Studium der fozialen Frage zur
Sozialdemokratie führen muß, als daß wir nicht
wünſchen ſollten, recht viele der Herren Studenten möchten
thätige Mitglieder der ſozial wiſſenſchaftlichen StudentenVer
einigung ſein.

Ein evangeliſcher Arbeitervereinler. Bei dem
Jngenieur, der die Fabrik von Rudolf Sack in Plagwitz bei
Leipzig leitet, ging ein Brief ein, der folgenden Jnhalt hatte:

Herrn W. bei Rud. Sag.
Jch will Jhnen hierdurch zu wiſſen thun, mir iſt dieſer Tage

zu Ohren gekommen, daß ihre Villa in die Luft geſprengt
werden ſoll vom Schleifer (hier folgen zwei Namen). Jch
habe nichts von den beiden ich arbeite auch nicht in Jhrer Fabrik,
will es Jynen aber zu wiſſen thun B. L
Infolge dieſes Briefes wurde einer der genannten Schleifer
in das Kontor gerufen und über den Jnhalt des Briefes
zur Rede geſtellt. Selbſtredend wußte dieſer von dem Jn-
halte und dort angedeuteten Vorhaben nichts, bat ſich aber
den Brief aus, um ihn der Polizei zur Ermittelung des
Briefſchreibers zu übergeben. Nach einigem Zögern wurde
ihm der Brief ausgehändigt. Er übergab ihn der nächſten
Polizeiwache und benannte gleich eine Perſon, die er im
Verdacht der Verfaſſerſchaft des Briefes hatte. In der Fa-
brik waren kurz vorher von den Arbeitern ſogenannte Ab-
ſchätzungszettel ausgefüllt worden, und durch den Schriften-
vergleich wurde ſchon am andern Tag der Schmied Ernſt
Fröhlich, der bei Rudolf Sack als Schleifer arbeitete,
als Thäter ermittelt; er legte nach längerem Leugnen der
Polizei gegenüber das Geſtändnis ab, daß er der Verfaſſer
ſei. Fröhlich, der Mitglied des evangeliſchen Arbeiter
vereins iſt, war erſt auf Fürſprache eines Paſtors als
Schleifer in der Fabrik eingeſtellt worden, weil er als
Schmied keine Arbeit finden konnte. Er hatte gehofft, daß
die beiden genannten Schleifer auf Grund des Briefinhalts
entlaſſen würden, damit er dafür dauernde Beſchäftigung
behalten konnte. Von der Firma Rudolf Sack werden über
haupt mit Vorliebe die Mitglieder des evangeliſchen Arbeiter
vereins eingeſtellt, und zwar meiſtens nach Fürſprache von
Geiſtlichen. Als es in der Fabrik bekannt wurde, daß Fröh
lich der Buieſſchreiber war, bekam er moanch herbes Wort
zu hören, was ihn ſchließlich veranlaßte, die Arbeit nieder
zulegen. Einige Minuten nach ſeiner diesbezüglichen dem
Meiſter gemachten Erklärung traf auch vom Kontor aus die
Nachricht ein, daß Fröhlich zu entlaſſen ſei. Eine Klage
wird nicht ausbleiben, nachdem die Polizei die Erſtattung
einer Anzeige gegen den wahrheitsliebenden Denunzianten
abgelehnt hat.
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Aus dem Gewerbegericht ſcheiden nach einer amtlichen
uſammenſtellung diesmal aus von den Arbeitgeberbeiſitzern die
erren Kunſtgäriner Her z, Wagenfabrikant Kathe, Färbecei

beſitzer Jentzſch, Handſchuhfabrikant Merkwitz, BrauereibeſitzerA. Müller, Holzhändler G. Müller, Hutmacher K. M ver
Stärkefabrikant Preßler, Oelfabrikant Sülzner, Steinbild-
Purr Schober, Kaufmann Schreiber, Buchdruckereibeſitzerchwetſchke Photograph Gebhardt, rechslergieſter
Saatz, Lithograph Zimmermeiſter Wiede, Reſtau-
rateur Plorin und Mechaniker Unbekannt. Von den Bei-
itzern aus Arbeiterkreiſen ſcheiden aus: Fabrikarbeiter Karl
randt, Former Eitz, Fabrikarbeiter Schloſſer

Gerig, Schuhmacher Haaſe, Maler Köhler, Fabrifarbeiter
Rüdiger, Zimmerer Schulze, Former Treff, Buchdrucker
T chky, Handſchuhmacher Sommer, Buchdrucker Schirmer,

iſchler Herrmann und Maurer Blatt. Daß die ſozialdemo
kratiſche Partei in dieſem Jahre nicht nur eine Liſte für die
Arbeitnehmer ſondern auch eine ſolche der Arbeitgeber
aufſtellen wird, haben wir bereits mitgeteilt, und daß die end
giltige Feſtſtellung der Kandidatenliſte in der öffentlichen Volks
verſammlung erfolgen wird, die nächſten Dienstag in den Kaiſer
ſälen ſtattfindet und in welcher Genoſſe Rechtsanwalt Stadt-
hagen aus Berlin referieren wird, iſt gleichfalls unſern Leſern
ſchon bekannt gegeben worden.

Ein Sonntagsanzug und eine Uhr mit Kette ſind unent-
behrliche Gebrauchsgegenſtände für einen Fabrikarbeiter und ſind
deshalb als unpfändbar im Sinne des S 715 der Zivilprozeßordnung anzuſehen. Jn dieſem Sinne hat die fünfte giwillanmer
des Dresdener Landgerichts kürzlich in einer Pfändungsbeſchwerde
gegen einen Beſchluß des Amtsgerichts Meißen entſchieden.

Ein wichtige Gerichtsentſcheidung. Ein reiſender Hand
werksburſche ſchleicht ſich ohne Vorwiſſen des Eigentümers auf
den Heuboden, fällt die Treppe hinunter und bricht Arm und
Bein. Der Verunglückte ſtrengt Klage gegen den Beſitzer an und
erzielt ein obſiegendes Erkenntnis, wonach der Beſitzer zur Zahlung
einer jährlichen Rente von 250 M. verurteilt wird. In dem Er-
kenntnis iſt ausgeführt, daß der Beſitzer verpflichtet geweſen ſei,
den Zugang zur Treppe ordnungsgemäß zu ſichern, daß der Un-
fall ebenſo, wie den Landſtreicher, jede andere Perſon hatte treffen
können, die in der Dunkelheit dort hingekommen wäre.

Polizei und Frauenbewegung. Jm Vorwärts wird
auf die Praxis der Polizeibehörden verwieſen, welche in letzter
v ein aufmerkſames Auge der Frauenbewegung zugewendet
aben. Die Ausweiſung der Frauen iſt, ſoweit öffentliche Ver

ſam ung in Preußen in Frage ſtehen, mit Geſetz und Ver-
aſſung (Art. 29 und 30) unvereinbar. Zweifellos geht die

Bevormundung des zarten Geſchlechts nicht ſo weit, daß ihm die
Anweſenheit in öffentlichen Verſammlungen verboten werden darf.
Anders liegt die Sache bei Verein sverſammlungen oder von
Vereinen einberufenen öffentlichen Verſammlungen vor deren
Aufklärungsarbeit will die Rechtſprechung die Seele der Frau
eſchützt wiſſen. Um die irrige Annahme, daß eine Vereinsver-
ammlung oder eine von einem Verein einberufene Verſammlung

vorliege, bei der Polizei nicht erſt aufkommen zu laſſen, thun die
Genoſſen gut, weder die Verſammlung von einem Vorſtandsmit-
glied eines Vereins einberufen zu laſſen, noch in einem Verein
über Abhaltung einer öffentlichen Verſammlung Beſchluß zu
faſſen, noch endlich in das Büreau Mitglieder des Vereinsvor-
ſtandes zu wählen.

Ueber eine Revolveraffaire, die ſich in der Nacht zum
Sonntag am alten Markte zugetragen hat, geht uns ein ver-
ſpäteter Bericht zu. Der Kellner Loße geriet im Reſtaurant zur

oldenen Kette in Streit mit ſeinem Kollege R. Als letzterer
etwa eine Stunde nach L. das Lokal verließ, wurde er von L.
aufgelauert, der vier Schüſſe auf ihn abgab. Ein Schuß traf,
die Kugel prallte aber an einem Ueberzieherknopf ab, ſo daß keine
Verwundung entſtand. Die drei anderen Schüſſe trafen in eine
Kellerthür. Korbmachermeiſter S. kam bei der Verfolgung des
L. zu Falle und beſchädigte ſich am Arm. L. wurde verhaftet;
er iſt wegen ſeines exaltierten Benehmens ſchon ſeit längerer Zeit

aufgefallen. ßEin ſchändliches Vergehen iſt von dem Schachtarbeiter
Pieshold in Ammendorf verübt worden. Er hat Sonntag früh
ein neunjähriges Mädchen nach dem Mühlenholze gelockt und hier
vergewaltigt. Der vertierte Menſch iſt verhaftet worden.

Verhaftet wurde der Schneidermeiſter Joh. Schmidt, der
Anuzugsſtoffe, die ihm zur Verarbeitung übergeben worden waren,
verſetzt bez. unterſchlagen hat. Schmidt war flüchtig geworden.

Mit einem Taſchenmeſſer ſtach der Kellnerlehrling A.
Braunroth den Schmiedelehrling Fr. Linke bei einem Wort-
wechſel am Moritzzwinger in den Rücken. Auch der Schriftſetzer
Bartels vrübte am Arbeiter Schahrer dieſen rohen Rüpel-
ſtreich. Schahrer trug am Oberſchenkel eine Wunde davon, die
ärztliche Behandlung nötig machte.

Könnern. Am Sonnabend abend hat der hieſige Gendarm
Greiſer bei Trebnitz auf zwei Wilderer geſchoſſen, die im Fliehen
begriffen waren. Warum das, und darf er das

Wolferode. Zu dem Bericht des Volksblattes über das
50jährige Arbeiterjubiläum des Bergmanns Ziegler (nicht
Jringler, wie im Volksblatt ſtand) iſt noch vervollſtändigend mit
zuteilen, daß ſchon am 21. Oktober eine Feier auf dem Ottoſchacht
vor verſammelter Mannſchaft ſtattgefunden hat. Dieſelben An-
ſprachen und Hochs wurden auch hier ausgebracht, jedoch keins
auf den Jubilar. Der Oberſteiger Zottmann knüpfte mit
einem Seitenhieb auf die Roten noch die Bemerkung an ſeine
Anſprache, daß es dem Jubilar lange noch beſchieden ſein möge,
wie bisher der Gewerkſchaft ſeine Dienſte zu leiſten.
Als ob die Gewerkſchaft nicht zufrieden ſein könnte, wenn ein
Mann ein volles halbes Jahrhundert hindurch ſich für ſie ab-

eſchunden hat. Hier in Wolferode iſt die Domäne der Gewerk:-
chaftsbeamten. Da betrachten ſich die kleinen Tyrannen von

Mottenburg wirklich noch als die „von Gott geſetzte Obrigkeit“;
aber die Arbeiter glauben's nicht mehr recht.

Nanumburg. Von 1703 Wählern der 3. Abteilung machten
bei den Stadtverordnetenwahlen am Montag nur 478 von ihrem
Wahlrechte Gebrauch. Die meiſten Arbeiter blieben dem Wahl-
tiſche fern.

Hettſtedt. Das Unglück auf dem Glückhilfſchachte am Mon-
tag früh iſt größer geweſen, als zuerſt gemeldet wurde. Nicht
nur der Häuer Born iſt ſchwer durch ſchlagende Wetter ver
brannt worden, ſondern außer dem Bergarbeiter Hartmann auch
die Kameraden Sonnabend, Oehring und Wiebach. Das Seben
der beiden Erſtgenannten ſchwebt in großer Gefahr. Wodurch
die Exploſion der Gaſe herbeigeführt worden iſt, darüber verlautet
noch nichts Sicheres.Saneerhanſen, Strafe muß ſein. Wie die Kreuzztg.
erfährt, iſt gegen den Pfarrer Kötzſchke die Disziplinarunter
ſuchung eingeleitet worden wegen „Aufreizung zum Klaſſenhaß.
Ein Pfarrer ſoll und muß ein getreuer Diener und Befürworter
des Kapitalismus ſein ſonſt iſt er nicht zu gebrauchen.

Torgau. Aus militäriſchen Gründen“ d. h. um die
blutigen Schlägereien mit anderen hier lagernden Truppengattungen
in Zukunft unmöglich zu machen werden die Pioniere von hier
nach Spandan verlegt. Dafür wird das 12. Huſ.Reg. herverlegt.
Recht nett, daß die Soldaten trotz der „eiſernen Disziplin“ nur
durch die Verlegung eines Truppenteils davon abgehalten werden
können, ſich gegenſeitig die Köpfe zu zerſchlagen

Mühlberg a. E. Ueber eine wirk ich beachten
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Hervorragende Herbst- und Winter- Neuheiten

Kleicerstoffen
von der einfachsten bis zur elegantesten

Art.

swerte Arbeits

ordnung verfügt der hieſige Zigarrenfabrikant E. Klandt.
Faſt die Hälfte aller Paragraphen iſt mit Strafbeſtimmungen an-
efüllt, dann ein großer Teil mit ſolchen, wonach das geringſte
ergehen einen Grund zur ſofortigen Entlaſſung bietet. Fragt

man nun: Hat denn dieſer edle Fabrikant die betreffende Arbeits
ordnung ſeinen Arbeitern vor der Veröffentlichung vorgelegt ſo
erhält man die Antwort: Eigentlich, ja! Er hat ſich drei ihm
geeignete Perſonen herausgeſucht, ihnen das Muſter vorgelegt und
dieſe Menſchen hatten nichts Eiligeres zu thun, als durch Namens-
unterſchrift dem Werk die Krone aufzuſetzen. Jetzt prangt die
Ordnung ſeit dem 1. Juli d. J. an allen dazu beſtimmten Orten
und wer nicht folgt, der kann ſich an der wenig ſchmeichelhaften
Redensart des Werkmeiſters ergötzen. Da derartige Sachen immer
etwas mit den Lohnverhältniſſen gemein haben, erſcheint es
nicht ſonderbar, wenn man erfährt, daß hier die niedrigſten Löhne
im Vergleich zu anderorts gezahlt werden. Es beſteht hier wohl
eine Organiſation (Unterſtützungs-Verein deutſcher Tabakarbeiter),
aber wie ſieht es mit derſelben aus Nur ein kleiner Teil iſt
organiſiert; die übrigen ſtehen ſtill und ſehen zu, lachen womög-lich noch über die angebliche Dummheit der erſteren. Genau ſo

wie bei den hieſigen Holzarbeitern. Dieſe Leute wiſſen ihr Geld
für andere Zwecke anzulegen als ſich ſelbſt einen Nutzen zu ſchaffen.
Möchte es doch endlich auch in dieſen Köpfen Licht werden.

Erfurt Genoſſe Hülle hat die gegen das Schöffengerichts-
urteil in Sachen gegen den Staatsanwalt Lorenz eingelegte Be
rufung zurückgezogen.

Magdeburg. Wie bürgerliche Blätter berichten, hat in M.
Neuſtadt der Kaſſierer des Verbandes der deutſchen Porzellan
und verwandten Arbeiter, Wöhler, die Kaſſe in Höhe von 1300
Mark unterſchlagen. Er hatte urſprünglich angegeben, das Geld
ſei ihm geſtohlen worden, hat aber nachher die Unterſchlagung
eingeſtanden. Der Kaſſierer des deutſchen Steinſetzerverbandes,
Filiale Herford, hat ebenfalls die Kaſſe unterſchlagen und iſt
flüchtig geworden. Jn beiden Fällen ſei die Sache der Staats
anwaltſchaft übergeben.

Jn der Wethau wird darüber geklagt, daß das ländliche
Geſinde lieber in die Stadt zieht, als bei den landwirtſchaftlichen
Arbeiten auszuhalten; es herrſcht deshalb großer Mangel an
Dienſtboten. Natürlich wird die Urſache im Hang der Leute
nach Vergnügungen gefunden. Daß das ländliche Geſinde in
ſeiner Freiheit ſchlimmer eingeengt iſt, als ein Leibeigener und daß
die Wohnungs, Arbeits- und Ernährungsverhältniſſe auf allen
den Gütern, deren Arbeiter nicht aushalten, ganz miſerable ſind,
davon ſchweigen die Leute, die über den Geſindemangel die Klage-
lieder Jeremiä anſtimmen. Es iſt im Gegenteil ein ſehr erfreu
liches Zeichen, daß das Geſinde nicht mehr ſtumpfſinnig ſich alles

efallen läßt, ſondern eher den ihnen recht wohl bekannten Müh-
eligkeiten des Stadtlebens ſich ausſetzt, ſtatt wie eine Horde

willenloſer Tiere dahinzuvegetieren. Nicht eher wird die Klage
über Mangel an Geſinde verſtummen, als bis auch dieſem Teile
der Proletarier volle Bewegungsfreiheit außer ihrer Arbeitszeit
gewährt wird.

Kleine Provinzialchrouik. Jn Falkenberg, dem be-
kannten Bahnkreuzungspunkte an der Torgau Liebenwerdaer
Bahn ſoll nächſten Sonntag der treue Gottesmann Stöcker in der
Konferenz der Pofitiven ſprechen über „Theologie und Kirche“.
Warum nicht über „Meineid und Hammerſtein Von nieder-
gehenden Kohlenmaſſen wurde auf Grube Vereinsglück bei Zeitz
dem Lehrhäuer Beer aus Oelſen ein Oberſchenkel zerſchlagen.
Leichtſinn und Renommierſucht hat den Kommis H. in Mühl-
hauſen veranlaßt, ſeinem Prinzipal, einem Manufakturiſten auf
dem Steinweg, mehrere tauſend Mark zu veruntreuen. Durch
einen unbedeutenden Fall zog ſich der Schloſſer Lange auf Grube
v. Voß. bei Deuben einen Rippenbruch zu. Beim Hantieren
mit einem Beile ſchnitt ſich das dreijährige Söhnchen des Arbeiters
Schirmer in Gröbers drei Finger der linken Hand ab. e
Bliedungen bei Bleicherode brannte eine mit Getreide gefüllte
Scheune des Rittergutes nieder. Dem Arbeiter Thurm geriet
auf Grube Neue Sorge bei Zangenberg ein Arm zwiſchen
zwei Kohlenwagen; der Unterarm wurde dabei gebrochen. Bei
Unterrißdorf brannte ein Getreidediemen des Gutsbeſitzers
Schließer nieder. Der Diemen war mit 8000 Mk. verſichert.
44 Bewerbungen ſind um die Bürgermeiſterſtelle in Gerbſtedt
eingelaufen; davon kommen nur 11 näher in Betracht. Jn
Friedersdorf bei Bitterfeld wurde am Montag Sturm ge-
läutet, weil man den aufgehenden Mond für einen Waldbrand
hielt. In der Zuckerfabrik zu Markranſtädt brach infolge un-
r Schutzvorrichtungen in der Nacht zum Sonntag der

rbeiter Lohſe aus Großbehna ein Bein.

Aus dem Gerihhtsſaal.

Halle, 4. November. Eine ſehr kurze Ehe. Der 45jährige
Geſchäftsreiſende Robert Enger von hier, geboren in Magde-
burg, war vom hieſigen Schöffengericht wegen Mißhandlung und
Bedrohung ſeiner 29 jährigen Ehefrau zu 4 Wochen Gefängnis
verurteilt worden, wogegen er Berufung eingelegt hatte, um mit
Geldſtrafe davonzukommen. Die Verhandlung geſtaltete ſich ziem
lich intereſſant und enthüllte ein ſonderbares Eheverhältnis. Schon
an dem Hochzeitstage der beiden jetzt geſchiedenen Eheleute, am
3. Dezember v. J. bildete ſich eine Antipathie bei dem Ehemann
gegen ſeine junge Frau, weil letztere ſich ihrem Ehemanne gegen-
über kalt verhalten, während ſie mit anderen Hochzeitsgäſten
kokettiert haben ſoll. Jm Laufe der ſogen. Flitterwochen bekam
der Ehemann auch die Meinung, daß ſeine Ehefrau mit ſeinem
aus der erſten Ehe entſproſſenen 14jährigen Sohne liebenswürdiger
verkehrte als mit ihm, da er geſehen haben wollte daß ſeine
Gattin den Sohn wiederholt in überſchwänglicher Weiſe abge-
küßt haben ſoll. Am 12. Januar hat nun der angeblich durch
Eiferſucht gereizte Ehemann ſeiner Frau Vorhaltungen über die
„kalte Liebe“ gemacht, ſowie zur Gegenliebe ermahnt und ſchließ
lich ſeine Frau mit Fäuſten in dem Geſicht bearbeitet. Auch ſollte
der Angeklagte am beſagten Tage ſeine Ehehälfte lebensgefähr-
dend behandelt haben, indem er ſie mittels eines Tuches am Halſe
würgte. Als die Frau ſich darauf in das Bett legte, hat er ſie
herausgeriſſen, ins Geſicht geſchlagen, getreten und mit einem
offenen Taſchenmeſſer nach ihr geworfen. Am 19. Januar ver-
ging ſich der Angeklagte zum zweitenmale in gewaltthätiger Weiſe
gegen ſeine Ehehälfte und drohte, ihr mit einer Suppenkelle den
Schädel einzuſchlagen. Mit der „Fauſtarbeit“ ging er aber an
dieſem Tage recht eigenartig und vigilant zu Werke, indem er ſeine
Frau richt auf das bloße Geſicht ſchlug, ſondern erſt ein
Kopfkiſſen auf das Geſicht legte und dann mit den Fäuſten
auf das Kopfkiſſen wichſte Als der Angeklagte nach dem
Grunde dieſes merkwürdigen Prügelverfahrens gefragt wurde, er-
klärte er, das Kiſſen zwiſchen Fauſt und Geſicht gelegt zu haben,
um ſeine Ehehälfte zu „ſchonen“. Er bittet um eine milde Geld-
ſtrafe, da er durch das „kalte Verhalten“ ſeiner Ehefrau ſchwer
gereizt worden ſei. Mit dem 19 Januar hatte das Eheverhältnis
einen Bruch bekommen und die Ehefrau den Angeklagten verlaſſen.
Sie war zu ihren Eltern gereiſt und hatre Eheſcheidung beantragt.
Die Eheſcheidung wurde bald vollzogen, und jetzt iſt die Geſchiedene
Wirtſchafterin bei einem Bankier in Freiberg, der mit ſeiner Ehe-
frau ebenfalls in Scheidung liegt. Bezüglich des Verhaltens der
früheren Eheſrau des Angeklagten in ihrer jetzigen Stellung als
Wirtſchafterin wurde als Entlaſtungszeugin die Ehefrau des
Bankiers vernommen und von da ab die Verhandlung wegen mög-
licher Gefährdung der Sittlichkeit unter Ausſchluß der Oeffentlich-
keit weiter geführt. Die frühere Ehefrau des Angeklagten hatte

von dem Recht der r keinen Gebrauch gemacht
und erklärte, ohne Grund und Urſache mißhandelt worden zu ſein.
Sie ſei braun und blau geſchlagen worden und habe im Geſicht
und auf dem Rücken große mit Blut unterlaufene Beulen gehabt,
die von den Fäuſten des großen ſtarken Angeklagten herrührten.
Sie ſei eine ſchwächliche Perſon und ihr Vater habe wegen der
h Strafantrag geſtellt. Ein als Sachverſtändiger
Fedrr Arzt beſtätigte die Angaben der Verletzten bezüglich der

ißhandlungen. Nach Wiederherſtellung der Oeffentlichkeit hob
der Gerichtshof das erſtinſtanzliche Urteil auf und beſtrafte den
Angeklagten nur wegen der Bedrohung mit vierzehn Tagen Ge-
fängnis. Bezüglich der Körperverletzung mußte das Verfahren
eingeſtellt werden, da nicht der Vater ſeiner Tochter, ſondern die
majorenne Ehefrau des Angeklagten zur Stellung des Straf-
antrags berechtigt war. Auf eine Geldſtrafe zu erkennen habe
keine Veranlaſſung vorgelegen, da der Angeklagte als gebildeter
Mann wiſſen mußte, daß er ſo nicht handeln durfte und mit
zweierlei Maß bei ſolchen Thaten nicht gemeſſen werden könne.

Bauernfänger. Der 19 Mal u. a. auch wegen Glücksſpiels
vorbeſtrafte Bäcker Karl Hohlhardt aus Nordhauſen, 34 Jahre
alt, wurden wegen gewerbsmäßigen Glückſpiels zu 1 Jahren
Gefängnis und 5 Jahren Ehrverluſt verurteilt, weil er im Dez.
1894 und Januar 1895 in dem Reſtaurant Henſchel in der Streiber-
ſtraße den Diener Valentin Stritzky beim Kümmelblättchenſpiel
40 M. abgenommen hatte.

ugenderzieher. Der 27jährige Lehrer Ernſt Pfaul aus
Pritſchöna bei Gröbers, geb. zu Halle, war vom hieſigen Land-
gericht am 18. Juli d. J. wegen Sittlichkeitsverbrechen, begangen
an den ihm anvertrauten Schulmädchen, zu 1 Jahren Zuchthaus
und 5 Jahren Ehrverluſt verurteilt worden. Er legte gegen das
Urteil bei dem Reichsgericht Reviſion ein, weshalb die Sache hier
nochmals zur Verhandlung kam Die Verhandlung entzog ſich
der Oeffentlichkeit und endete nunmehr mit des
Angeklagten zu 1 Jahren Gefängnis, von welcher Strafe
4 Monate durch die erlittene Unterſuchungshaft für verbüßt erklärt
wurden.

Der Gutsbeſitzer Waldemar Hülſe aus Niederclobigcau war
vom Lauchſtädter Schöffengericht wegen Uebertretung des Kranken-
verſicherungsgeſetzes, Betrugs und Bedrohung zu 3 Tagen Ge-
fängnis und 25 M. Geldſtrafe ev. noch 5 Tagen verurteilt worden.
Er ſollte einige ſeiner Arbeiter durch Abziehen von Krankenkaſſen-
beiträgen betrogen und den Arbeiter Schmeißer mit einem Revolver
bedroht haben. Auf Grund der gegen das erſtinſtanzliche Urteil
eingelegten Berufung wurde heute das Schöffengerichtsurteil auf-
gehoben und der Angeklagte nur der Uebertretung des Kranken
verſicherungsgeſetzes ſchuldig befunden und mit 20 M. Geldſtrafe
ev. 4 Tagen belegt. Die fragliche Uebertretung beſtand in nicht
rechtzeitiger Anmeldung der Arbeiter in die Krankenkaſſe.

Halle, 5. November. Beim Weine. Der Mätkler Franz
Stavenow von hier, geboren zu Wuſterhauſen, 34 Jahre alt,
vorbeſtraft wegen Widerſtandes und Körperverletzung mit 20 M.
Geldſtrafe und 12 Wochen Gefängnis, ſtand wiederum wegen
Körperverletzung unter Anklage. Er ſollte am 20. Juni d. J.
in dem Garten der Aktienbrauerei am Roßplatze, wo er mit
mehreren Zigeunern Wein zechte, den Handelsmann Louis Voigt
mit einem Stück Eis gegen die Naſe geworfen haben, wodurch
letzterer derartig verletzt wurde, daß das Blut herumſpritzte. Wir
haben ſeinerzeit über den Vorgang berichtet. Es hatten ſich an
jenem Tage in dem Garten mehrere Zigeuner und Handelsleute
zuſammengefunden, die ſich bei einem Glaſe Wein über den Pferde-
handel unterhielten. Voigt, der von den Zigeunern ein Pferd
kaufen wollte, geriet angeblich mit dem Angeklagten in Wortwechſel
und wurde von letzterem ſchließlich mit einem aus einem Wein-
kühlbaſſin entnommenen Stück Eis in das Geſicht geworfen. Die
Heilung der Naſe des Verletzten nahm 14 Tage in Anſpruch, je-
doch konnte währenddem der Verletzte ſeinem Geſchäfte nach-
gehen. Als ſich das hieſige Schöffengericht mit der Sache be
ſchäftigte und gegen den Angeklagten wegen Körperverletzung ein
Jahr Gefängnis verhängte, wurde der Handelsmann Kurth, der
als Zeuge vernommen, wegen dringenden Verdachts des Mein-
eides in Unterſuchungshaft genommen. Kurth hat ſich, wie be-
kannt, nachträglich im hieſigen Gerichtsgefängnis erhängt. Der
Angeklagte hatte bei dem hieſigen Landgericht gegen das erſt-
inſtanzliche Urteil Berufung eingelegt und bat um eine mildere
Strafe, da er durch Voigt angeblich gereizt worden ſei Zeuge
Voigt erklärt aber, mit dem Angeklagten keinen Streit gehabt und
ihn auch nicht gereizt zu haben. Weil die Verletzung des Voigt
ungefährlich verlaufen iſt, erniedrigte der Gerichtshof die Strafe
auf 3 Monate Gefängnis. Dem Angeklagten, der ſich ſeit dem
20. September in Unterſuchungehaft befindet, weil er einen Termin
verſäumt hatte, wurde aber die erlittene Unterſuchungshaft auf die
Strafe in Abrechnung gebracht.

Ein dreiſter Dieb hatte ſich in der Perſon des 22 jährigen
Bergarbeiters Otto Pfannenberg aus Markel, Kreis Deſſau,
zu verantworten. Der ſchon mehrfach vorbeſtrafte Angeklagte
hatte in der Nacht vom 10.-11. Oktober d. J. mit noch zwei
nicht ermittelten Perſonen hier in der Leſingſtraße bei dem Kauf-
mann Baumgärtel einen Einbruchsdiebſtahl verübt, indem er die
zwei Schaufenſterjalouſien in die Höhe Zeſchoben, die Schaufenſter
zerſchlagen und eine Flaſche Wein, eine Flaſche Magenheil und
1 Pfund Kautabak entwendet hat. Der Angeklagte, der noch in
fraglicher Nacht im Beſitze des geſtohlenen Tabaks verhaftet wurde,
leugnete, den Diebſtahl ausgeführt und will den bei ihm vorge-
fundenen Tabak gefunden haben. Durch die ſtattgehabte Beweis-
aufnahme wurde der Angeklagte aber für überführt erklärt und
unter m mildernder Umſtände zu 1 Jahr Gefängnis
verurteilt. Die Staatsanwaltſchaft hatte 2 Jahre Zuchthaus,
5 Jahre Ehrverluſt und Polizeiaufſicht beantragt.

Aus dem VReiche.
Verlin. Eugen Richter verliert immer mehr an Anhang.

Jetzt hat ſich auch der demokratiſche Arbeiterverein dem Programm
der ſüddeutſchen Volkspartei, das von Richter bekämpft worden
iſt, angeſchloſſen.

Berlin. Das Provinzial Schulkollegium hat an den
Sprecher der freireligiöſen Gemeinde, Dr. Wille, abermals eine
Strafverfügung über 200 Mk. wegen im Oktober gehaltener
Frühvorträge erlaſſen.

Karlsruhe. Die Apotheken von Baden ſind in den letzten
zwanzig Jahren im Preiſe um das Doppelte bis Vierfache geſtiegen. Das wird aus den Kranken herausgeſchunden.

Saalfeld. Der frühere zweite Bürgermeiſter der Stadt, ſpäter
Direktor der verkrachten Vereinsbank, Hebenſtreit, der wegen Ver-
nachläſſigung ſeiner Pflichten als Direktor der Bank gegenwärtig
eine längere Freiheitsſtrafe in Jchtershauſen verbüßt, klagt gegen
die Stadt, weil ſie ihm nicht die früher gewährte Penſion von
600 Mark auch nach der ſtrafrechtlichen Verurteilung weiter
zahlen will.

Stettin. Wegen Kaiſerbeleidigung wurden dem Müller-
geſellen Schakowski 2 Monate Gefängnis zudiktiert.

Barmen. Wer begnadigt wird. Zwei „Schutzleute“
waren zu je drei Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil fie
im Amte einen Mann unerhört mißhandelt hatten. Der Kaiſer
hat die Strafe in Gnaden in 30 M. Geldſtrafe verwandelt.

Gotha. Aus Furcht vor Strafe wegen Urlaubsüberſchreitung
ſchnitt ſich auf dem Bahnhofe ein Soldat den Hals durch. Er
wurde ſchwer verletzt ins Krankenhaus g bracht.
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Düſſeldorf. Weil einem Feldwebel des 39. Regiments wegen
ſeines flegelhaften Auftretens er hatte ſogar ein Thürfenſter
eingeſSlagen der Beſuch einer Wirtſchaft vom Wirte verboten
und er ſelbſt beim Kragen gefaßt worden war, kündigte ein Kollege
des Hinausgeworfenen an, die Wirtſchaft werde dem Militär ver-
boten werden. Das iſt nicht unintereſſant für Beurteilung der
militäriſchen Wirtshausverbote.

Remſcheid. Recht gelind wurde der Schachtmeiſter Frank be-
ſtraft, der 244 Mk. Krankenkaſſengelder, die er den Arbeitern ab
gezogen hatte, für ſich ſelbſt verwendete. Er ſagte, er ſei in Not
geweſen und kam mit 50 Mark Strafe davon. Wie ſteht es da
mit den armen Briefträgern die um viel kleinerer Unterſchlagungen
willen auf lange Zeit ins Gefängnis wandern müſſen

München. Am Dienstag ſind beim Einſturz eines Neubaues
in der Schwanthalerſtraße viele Arbeiter verunglückt; 4 ſind tot,
6—8 ſchwer verletzt

Mannheim. Eine beſondere Organiſation wollen die An-
hänger des Dr. Rüdt bilden: ſie erklärten den Ausſchl ß Rüdts
aus der ſozialdemokratiſchen Partei für einen Gewaltakt. Mögen

paar Dutzend Verblendeten doch thun, was ſie nicht laſſen
önnen.

Saargemünd. Jn Gorze hat der 75 jährige Armenhäusler
Müller einen anderen Greis, der faſt ebenſo alt war, mit einem
Meſſer im Streite erſtochen.

Chemnitz. Auch ein Zeichen der Zeit! Wegen ſtarker Zu-
nahme der Proſtitution ſoll hier die Polizeimannſchaft vermehrt
werden.

Zwickau. Wegen Beleidigung von Amtsrichtern
war durch Urteile des hieſigen Landgerichts vom 22. März und
15. Juni der Rechtsanwalt Heinrich Schraps zu 6 Monaten
1 Woche und 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Jn der
von ihm eingelegten Reviſion handelte es ſich hauptſächlich um
die Perhorreszierung des geſamten Landgerichts Zwickau. Der
Angeklagte war der Anſicht, daß ſein Ablehnungsgeſuch zu Un
recht zurückgewieſen ſei. Das Reichsgericht erachtete weder die
in bezug hierauf erhobene noch die ſonſtigen Beſchwerden für be-
gründet und verwarf die Reviſion gegen beide Urteile.

Frankfurt a. M. Freiherr v. Stumm hatte in Paris das
Radfahren gelernt und ſollte, als er mit einem Freunde durch
Frankfurt fuhr, einer Polizeiverordnung gemäß in der Kaiſer-
ſtraße abſteigen. Das erſchien ihm ſo unvernünftig, daß er flott
durchfuhr. Ob er ein Strafmandat erhalten wird? Und ob er
wohl nun begreifen wird, wie „läſtig“ die von ihm ſelbſt ſeinen
Arbeitern zuge muteten Veſchränkungen den Betroffenen fallen

Hamm. Bei Oſterbönen iſt in 406 Meter Tiefe ein großes
Kohlenflötz angebohrt worden.

Chemnitz. Den Akiionären der Schloßbrauerei wird das nied-
liche Entbehrungslöhnchen von 30 Proz. bezahlt.

Großenhain. Das Dorf Goriſch hat von ſeinen Bewohnern
verlaſſen werden müſſen es iſt dem Moloch Militarismus zum
d gefallen, indem ein großer Schießplatz dort errichtet wor-

en iſt.
Stuttgart. Eine Verkäuferin war der Unterſchlagung ange

klagt. Der Staatsanwalt führte aus, da die Aermſte nur 10 M.
Monatsgehalt bezogen habe, ſei der klägeriſche Geſchäftsinhaber
der eigentliche Schuldige. Das Gericht erkannte auf die niedrigſte
Strafe, die durch die Unterſuchung verbüßt erachtet wurde.

Leipzig. Der Polizei hat das von der „Litterariſchen Geſell
ſchaft“ zur Aufführung gewählte Stück „Der eiferſüchtige Alte“
von Cervantes aus Gründen der Sittlichkeit verboten. Das
hätte ſich der alte biedere Cervantes jedenfalls auch nicht träumen
laſſen, daß er noch einmal der Leipziger Polizei Gelegenheit geben
würde, die „Sittlichkeit“ vor ihm in Schutz zu nehmen.

Werder a. U. Hier ſtolperte ein gaſtierender Schauſpieler
auf dem Marktplatz über einen hervorragenden Bordſtein und
brach ſich einen Fuß. Er hat nunmehr den Magiſtrat von
Werder für ſeine Erwerbsloſigkeit regreßpflichtig gemacht.

Köln. Jm Kölner Gefängnis iſt ein wegen viertägiger Haft
ſtrafe internierter Mann zu Tode miß handelt worden. Die
Staatsanwaltſchaft leitete Unterſuchung ein und hinderte die Be
erdigung der Leiche.

Stuttgart. Der hieſige Ortsſchulrat beſchloß. den Gemeinde
rat zu erjuchen, ſämtlichen Schülern der Fortbildungsſchule die
nötigen Lehrmittel, insbeſondere auch die Schreibhefte und
Federn auf Koſten der Schulpflege anzuſchaffen. Jn der
letzten Gemeinderatsſitzung empfahl nun der Oberbürgermeiſter die
Annahme dieſer Anträge. Darauf beſchloß auch der Gemeinderat
in dieſem Sinne.

gr. öffentl. Frauen

Referentin: Frau Aunn Rohrlack- Berlin.
Um zahlreichen Beſuch bittet

D Männer haben Zutritt. W

Freitag den S. November abends 8 Uhr

erſammlung
9in Haaſes Vellevue (Hofjäger).

Tagesordnung: 1. Vortrag „Welche Aufgaven erwachſen den dem geſpannten Drahtſeil und guf der
Arbeitern und Arbeiterinnen im Kampfe um beſſere Lohnbedingungen?“

2. Verſchiedenes.
Der Einberufer.

Bruchſal. Aus dem Zuchthauſe wurde ein Schwarzwälder
entlaſſen, der wegen Mordes zu lebenslänglichem Zuchthaus ver
urteilt worden war und 32 Jahre hinter Kerkermauern verbracht
hat. Als nahezu ſechzigjähriger Mann trat er wieder in das
Leben und erſchrak vor allem vor einem Radfahrer, der als
einer der erſten ihm in dieſer für ihn neuen Welt begegnete.

Darmſtadt. Ein Denkmal Robert Blums. Im Februar
ſtieß in Petterweil ein Landwirt beim Umpflügen einer Wieſe auf
einen obeliskartigen Granitſtein, der auf der Vorderſeite folgende
Jnſchrift aufwies „Hier ſprach zum Volk Robert Blum, Mit-
glied der Nationalverſammlung am 8. Juni 1848 geboren
zu Köln am 10. November 1807: ſtandrechtlich erſchoſſen zu Wien
am 8. November 1848.“ Auf der Rückſeite ſtand: „JIch ſterbe für
die Freiheit, für die ich gekämpft; möge mein Volk meiner ein
gedenk ſein!“ Der Beſitzer der Wieſe ließ nun den Stein aus
heben und auf einem Gemeindegrundſtück aufſtellen. Hierüber ent
ſtand Streit in dem Dorfe, da der Bürgermeiſter die Aufſtellung
zu verhindern ſtrebte. Der Kampf iſt erſt durch eine Entſcheidung
des heſſiſchen Kreisamtes geſchlichtet worden, wonach das Denk
mal in anbetracht ſeines hiſtoriſchen Wertes auf Gemeindegrund
zu errichten ſei. Am Dienstag wird die feierliche Einweihung des
Steins erfolgen.

Vermiſchtes.
Einen Orden erhalten hat der älteſte Knabe des deutſchen

Kaiſers. Der König von Portugal hat ihm bei ſeinem gegen-
wärtigen Beſuche in Berlin das militäriſche große Ehrenzeichen
des Chriſtusordens geſchenkt.

„Engliſche Jungfern.“ Jn Brünn iſt ein Waiſen Jn
ſtitut, das den Namen des heiligen Vinzentius de Paula trägt
und von „Engliſchen Jungfern“ geführt wird. Jn dem Jnſtitut
befinden ſich ungefähr 100 Waiſenmädchen. Es wußte niemand
etwas über die Verhältniſſe im Kloſter, als vorige Woche eine
Anzahl von Waiſenmädchen an Typhus erkrankte und drei von
ihnen auch ſtarben. Bei der Leichenobduktion erkannte man die
Urſache des Todes, und zehn kranke Mädchen wurden in das
Landesſpital befördert. Die Aerzte waren über den Zuſtand der
Mädchen, die in einem Alter von 12- 15 Jahren ſtehen, geradezu
entſetzt. Man fand ſie ſo ſchmutzig, wie wenn ſie ſich einige
Wochen garnicht gewaſchen hätten, und voller Ungeziefer. Man
fand Mädchen auf den Rücken „aufgelegen“, und es kam heraus,
daß ſie zehn Tage ohne ärztliche Hilfe und ohne jede Pflege hilf-
los gelegen waren, obwohl Typhus bekanntlich eine anſteckende
Krankheit iſt.

Verbreitung der Lungenſchwindſucht. Bei Gelegenheit
der in Stuttgart ſtattgehabten Verhandlungen über die Erbauung von
Heilſtätten durch die Jnvaliditäts- und Altersverſicherungs anſtalten
machte der Direktor des Reichsgeſundheitsamtes, Geheimer Ober-
regierungsrat Köhler, Mitteilungen über die wahrhaft ſchrecken-
erregende Verbreitung der Lungenſchwindſucht. Er führte aus:
„Von 1000 Todesfällen im Deutſchen Reiche ſind etwa 105 bis
107 auf Tuberkuloſe zurückzuführen, d. h. diejenige Rolle, die im
vorigen Jahrhundert vor Einführung der Schutzpocken-Jmpfung
die Blattern bei uns ſpielten, von denen man ſagte, daß der zehnte
Menſch an den Pocken ſtürbe, dieſelbe Rolle ſpielt die Lungen-
ſchwindſucht, eher noch in verſtärktem Maße, denn nicht bloß der
zehnte, ſondern ungefähr der neunte ſchon ſtirbt dar. Ganz
anders wird das Bild, wenn wir die einzelnen Altersklaſſen vor-
nehmen. Von 1000 Todesfällen in der Altersſtufe 0 bis 1 Jahr

ich nehme die Zahlen des Jahres 1893 ſind 108 auf Tuber-
kuloſe zurückzuführen, von 1000 Todesfällen im Alter von über
1 bis 15 Lebensjahren 62,2. vom 15. bis 60. Lebensjahre 322,3,
über das 60. Lebensjahr hinaus 60. Mit anderen Worten: von
der erwerbsfähigſten Altersklaſſe unſeres Volkes, das ſind die
von 15 bis 60 Jahren, ſtirbt der dritte, der in dieſem Alter über-
haupt das Leben beendet, an der Tuberkuloſe.“

Heiteres.
Soldat (in einem Geſchichtswerke leſend) „Napoleon ver

ließ Helena nicht mehr bis zu ſeinem Tode.“ Für ſich.) „Donner
wetter, muß die gut gekocht haben!“

Zur Kenntnisnahme.
Die Lotteriebeilage wird morgen mit erſcheinen.

Walhaſſa- Theater
Direktion: Blchard Mubert.

DurchwegneuerSpielplan.
Die Schweſtern Helene und Martha

Deike, Bravour Equilibriſtinnen auf

Doppel-Fantaſieſäule. Donna Lueig,
Luft Gymnaſtikerin auf dem hohen Steh-
trapez. Brothers Eugen u. Anton,
wuſikaliſch akrobatiſche Clowns.
Meſſrs. Maſon und Forbes, erxzen-

Soeben eingetroffen:

W Preis 10 Pf. WZu beziehen durch

Bölbergaſſe 1.

Poſtillon Nr. 23.
Die Volksbuchhandlung,

triſche Komödianten. Die Geſchwiſter
Joſef und Käthe Armin, Verwand-
lungs Geſangs-Parodiſten. Fräulein
Hedwig Braſſelli, Lieder- u. Walzer-
ſängerin. Herr Georg Röſſer, Ge-
ſangs- und Charakter Humoriſt.

Beginn 8 Uhr. Ende 11 Uhr.

Aus den amtlichen Bekanntmachungen.
Als gefunden wurden in der 2. Hälfte des Oktobers bei der Polizei

gemeldet: 1 Broche, 1 Schaufenſtervorhang, 1 Taſchenmeſſer, Schirme und Stöcke,
1 Revolver mit Patronen, 1 Brille, 1 Ballholz, Handſchuhe, Berloques, Zeit
ſchriften, Plaidriemen, Portemonnaies mit Jnhalt, 1 Uhr, 1 Kinderſchürze, 1
Gürtel, Zeug, 1 Treibriemen, 1 Körbchen mit Dienſtbuch, 1 Armband, 1 Kinder
kragen, 1 Ledertaſche, 1 Sack Kaffee, 1 Tafeltuch, 1 Maulkorb, 3 Hüte, 1 Kurs A. Grün.
buch, Poſtwertzeichen (Reichspoſt und Kourier), l Pferdedecke, 1 Hundehalsband,
Stabeiſen und 1 Klemmer.

Als verloren in derſelben Zeit: 1 ſilbernes Armband, 2 Portemonnaies
mit 7—-8 1 Zylinder-Remontoir Uhr Nr. 8345, 1 Zehnmarktſtück, 1 goldene
Damenuhr mit Medaillon und Zahnſtocher ec., 1 goldener Damenring mit Granat,
1 goldener Ohrring mit Rubin und Perlen beſetzt, 1 Portemonnaie mit ca. 1
50 ſilberne Zylinderuhr mit Münze und Fuchszähnen, 1 ſilberne RemontoirUhr mit Goldrand, l braunes Ledertäſchchen mit Legitimationspapieren auf den Manns 688 all.
Namen Meyer und goldener Ohrring mit weißer Perle.

Jnnerhalb der nächſten drei Monate ſind die gefundenen Gegenſtände ab
zuholen im Polizei Sekretariat, Schmeerſtraße 1, II, Zimmer 19.

Als Armenpfleger iſt im 22. Bezirk an Stelle des Zimmermeiſter
G. Huth der Rentier Kroſtewitz, Mühlweg 31, gewählt worden.

Zu vergeben die Klempnerarbeiten für die Bedürfnisanſtalt an der
Bewerbungen bis 11. November vormittags 10 Uhr auf demalten Promenade

Stadtbauamte einzureichen.
Steckbrieflich verfolgt wird der 37 jährige Arbeiter Karl Hohndorf

wegen Beleidigung, Widerſtandsleiſtung 2c. und der 35jährige Müller Otto
geb. in Stedten, zuletzt in Gernſtedt aufhältlich, wegen Betrugs.Schild,

Mational- Iheatsr,
Mittwoch den 6. November.

Zum 2. Male:
Die letzte Fahrt.

Lebensbild mit Geſang in 3 Bildern v.

Donnerstag den 7. November.
Alles umſonſt.

Poſſe in 1 Akt von Johann Neſtroy.
Anfang 8 Uhr. Kaſſenöffn. 7 Uhr.

Landwehrſtr. 21.
Sonnabend

Schlachtefeſt.
August Thurm,

Reilſtraße.
Donnerstag

Schlachtefeſt.

E

a

fleisch-Offerto,
Rindfleiſch zum Schmoren 60 und

Offene Anfrage.
Wie ſtellen ſich die Torgauer Genoſſen, ſpeziell der dortige

Vertrauensmann zur Parteiangelegenheit im Wahlkreiſe Torgau-
Liebenwerda und zur Neuwahl eines Vertrauensmanns

Die Mühlberger Genoſſen.
J. A.: Karl Seeliſch.

Hriefkaſten der Expedition.
Bewohner Saalberg. Dieſes riecht wirklich recht nach Re-

klame. Jawohl er lieſt's.
Ztandesamtliche Uaqhrtijten.

Halle, den 5. November.
Aufgeboten: Der Jnſtitutsdiener Wilhelm Görike und Emilie

Becker (Magdeburgerſtraße 21). Der Schuhmacher Martin Kend-
ziora und Karoline Malgut Glauchaerſtraße 47 und Liebenauer-
ſtraße 167). Der Bäckermeiſter Otto Reini, ardt und Frieda Rohde
Artern).ß Geboren: Dem Handarbeiter Albert Mackrodt eine T., Auguſte

Emilie (Ralswerder 5). Dem Rangierer Karl Marr ein S. Emil
Karl Arthur (Schmiedſtraße 33). Dem Geſchirrführer Reinhold
Berbig ein S., Wilhelm Guſtav Germarſtraße 5). Dem Hand-
arbeiter Chriſtoph Dietſchmann ein S., Mox Willy (große Wall-
ſtraße 42). Dem Handanbeiter Michael Wochnif eine T. Wally
Frieda Martha (Ludwigſtraße 41). Dem Muſiker Chriſtian Bau-
mann eine T., Jda Gertrud Elſa Albrechtſtraße 15)5. Dem
Briefträger Auguſt Otto ein Sohn, Friedrich Heinrich Beorg
(Gütchenſtraße 14).

Geſtorben: Des Fabrikarbeiter Friedrich Kops S. Karl, 2 W.
(Brunoswarte 34). Des Poſtſchaffner Wilhelm Eckardt T. Erna,
3 J. (Kruckenbergſtraße 5). Des Verſicherungs- Inſpektor Auguſt
Trepper T. totgeb (Anhalterſtraße 3). Der Hausburſche Karl
Kammer, 15 J. (Klinik) Des Handarbeiter Karl Krenzien Ehe
frau Friederike, geb. Krüger, 50 J. (Klinik.)

Giebichenſtein, vom 25. bis 31. Oktober.
Aufgeboten: Der Tiſchler M. Chr. F. Scherf und K. W. L.

P. Mohr Reilſtraße 5). Der Steinhauer K. Eurich und L. W.
Eckardt (Halle a. S.) Der Schloſſer F. W. Herter und A. M.
Naumann (Halle a. S. und hier. Der Former E. L. M. Krampe
ah. 9 Rbeiterin J H. A. Jaenicke (Schleifweg 5 und Burg
traße 7).

Eheſchließungen: Der Hausdiener C. G. Tatuſch und die
Köchin M. Sobansky (Berlin und große Brunnenſtraße 62). Der
Schloſſer F. Strechel und die Plätterin E. M. L. Winkelmann
(Burgſtraße 9 und Burgſtraße 8). Der Kuhmelker O. A. Albrecht
und die Aufwärterin J. F. L. Müller (Trothaerſtraße 23). Der
Premierleutnant z. D. und Kaufmann G. P. M. Küſtner und
M. F. Albanus (Wittekindſtraße 10 und Leisnig). Der Maurer
F. O. Rötting und Fabrikarbeiterin F. H. Hermann (kleine Breiten-
ſtraße 15 und kleine Breitenſtraße 75).

Geboren: Dem Handelsmann H. W. F. Jſaack ein S. (Eichen-
dorffſtraße 38). Dem Fabrikarbeiter J. Jarysz eine T. (Adolf-
ſtraße 8). Dem Klempner B. Neuroth eine T. (Böckſtraße 13).
Dem Geſchirrführer F. W. H. Schmidt ein S. (Eichendorffſtraße 33).
Eine unchel. T. (Eichendorffſtraße 36) Dem Werſicherungsbeamten
G. R. Heyroth eine T. (Triftſtraße 1a). Dem Handarbeiter H.
W. Trenſinger eine T. (große Breitenſtraße 10). Dem Hand-
arbeiter W. C. Becker eine T. Reilſtraße 62). Dem Handarbeiter
A. H. Linde eine T. (Schleifweg 8). Dem Handarbeiter C. G.
H. Gruewald eine T. (Auguſtſtraße 50).

Geſtorben: Des Handarbeiter C W. Friedrich T. 11 M.
(Klausbergſtraße 6). es Leutnant a. D. und Amts Vorſteher
O. B A. v. Lieres und Wilkau T. 8 J. (Gartenſtraße 8). Die
Rentnerin Witwe A. Buſeckiſt geb. Lenzner, 77 J. (Wittekind
ſtraße 34). Der Arbeiter F. Gräfe, 22 J. (Auguſtſtraße 50).
Die Witwe A. E. Hohmann geb. Schmidt, 74 J. (große Brunnen-
ſtraße 32). Frau M. J. Heinrich geb. Heile, 72 J. (Martinsſtift)

Trotha, vom 28. Oktober bis 2. November.
Geborez Dem Arbeiter Auguſt Jäntſch ein S. Dem Fabrit

aufſeher Albert Meißner eine T. Dem Gaſtwirt Friedrich Froh
berg eine T. Dem Maurer Friedrich Wilhelm Schröder ein S.

Geſtorben: Des Zimmermann Hermann Wiſſing S. 2 J.
3 M. 9 T. Des Fabrikſchmied Guſtav Ulbrich S. 5 M. 16 T.

v

50 Große Ulrichſtraße 50.

Eilen Sir
wenn Sie noch zu der am Freitag ſtattfindenden

Berliner Pferde Lotterie Da
ein Los haben wollen.

m 1 Los I M., 11 Stück 10 M.
Porto und Liſte nach auswärts 20 Pf.

muß wrichen!

C. Hammer
42 Leipzigerſtraße 42

erhält ein jeder 200ſte Auftraggeber
einer Reparatur

als Prämie

Hauptgewinn i. W. von 30000 M.
Rote Loſe 3.30 M. Straßburger Pferdeloſe 1 M.

Weimarloſe 1 M. Lambertiloſe 3 M.
Richard Schrödel, gr. Ulrichſtr. 50.

Mey Ecdliehs Abreisskalender 40 Pf. 3 St. I M.

Achtung Schnell- Reparatur Werkſtatt fü

Jede Schuhwaren.
Empfehle mich dem geehrten PublikumKonkurrenz bei vorkommenden Reparaturen ſchnell

und gut zu liefern.
Friedr. Mischur, Turmſtr. 157.

Inder Uhrenhand Stiefel und Schuhe werden billilung und Atelier m. gebr. Riemenleder beſohlt u. rey ab
für Reparaturen Sterniicht, alter Markt 11.

von Achtung! Achtung!Einen großen Poſten getragene, aber
gut erhaltene Filzſtiefel von Schnaffn.
hat billig abzugeben

J. Sternilicht, alter Markt 11.
Nähmaſchinen werden ſauber repariert

Giebichenſtein, gr. Breitenſtr. 53, H. J.

Sache iſt, wenn man bei

Max Allstädctt
gr. Ulrichſtraße 26

ſich ſeine

Zigarren
holt. Per 100 von 1.80 an.

Neue Ofenrohre empfiehlt billig
Sternlicht, alter Markt 11.

an ppennaller Art ſowie
rVogelba uin guter Qualität billigſt bei

Heinn. Gertel,
27 Geiſtſtraße 27

65 Schweinefleiſch 60 und 65
Jauerſche Würſte, gut für Wirte, für
3 150 Rabatt, alle Tage friſch,
auch die berühmte Knoblauchwurſt.

Ueberzeugung macht wahr.

h. PPrasser,
Töpferplan 2.

Von Donnerstag mittag täglich
DW friſche Faſtenbretzeln. W

Bäckerei Friedrichſtr. 20.
Austräger werden angenommen.

6 Pfd. Brot für 50 Pfg.
empfiehlt Otto Hänel,

Geiſtſtraße 46. Harz 12.

eine ſiſbberne Herren-Remontoir-
Uhr mit Kette und Etui im Werte
von 20 Mark.
Arngegebene Uhr iſt in meinem Schau-
fenſter ausgeſtellt und kann ſich ein
jeder ſelbſt davon überzeugen. Auch
mache ich gleichzeitig auf meine Repara-
turen-Preiſe aufmerkſam: z. B. neue
Feder 1. Glas, Zeiger, Uhrring à 10
Für jede reparirte Uhr 1 Jahr Garantie.

Ein kl. Filzſchuh v. Böllbergerweg b.
Schützenſtr. verl. Abzug. Schützenſtr. 7.

Holzpantoffeln u. Strickſacke gefunden.
Abzuholen Brandenburgerſtraße 3.

Familien-Wohnungen
in Loeſt's Hof in der Merſeburger
ſtraße mit Garten u. Bad von 145
bis 160 Mark. Auskunft ert. d.
Jnſp. Mauß, Schmiedſtr. 36.

Dauerhafte Waſchgefäße verkauft
billig Albrechtſtraße 23.

Möbl. Wohnung zu vermieten
Laurentiusſtraße 10.

Verlag und für die Inſerate verantwortlich Aug. Groß Halle. Druc der Halleſchen GenoſſenſchaftsBuchdrugferei (e. G. m. b. H.), Halle.
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